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Urlaub in der Camar-
gue, das heißt auch 
Besuch der Kirche in 
Les Saintes Maries 
de la Mer. Warum nur 

erinnert mich dieser Kirchenbesuch wieder an 
meine Arbeit? 

Die Kirche dominiert den kleinen Küstenort in 
der Mündung der Rhone. Schon aus vielen 
Kilometern Entfernung ist die Wehrkirche mit 
ihrem Wehrgang auf dem Dach zu sehen. Ge-
widmet sind die Kirche und der Ort den beiden 
Marien, die der Legende nach hier gelandet 
sind, nachdem sie nach dem Tod Jesus die 
Flucht ergriffen hatten, zwei Heilige und ihre 
schwarze Dienerin.  

Während die Statuen der beiden Marien, von 
denen die Legende sagt, dass sie als Jünge-
rinnen bei der Kreuzigung Jesus dabei waren, 
im Hauptschiff der Kirche stehen, wurde ihre 
schwarze Dienerin in den Keller verbannt. 

Sara, die Dienerin, wurde von der Kirche nie 
offiziell heiliggesprochen. Sie gilt als Schutz-
heilige der Sinti und Roma, der Gitans, der 
Gippsy. Die Schutzheilige der Mägde und 
Knechte, der Fahrenden, Obdachlosen, wie 
die von ihr Beschützten ausgegrenzt, in den 
Keller verbannt. 

Im protestantischen Glauben erzogen, konnte 
ich mit dem Heiligenkult der katholischen Kir-
che nie etwas anfangen. Doch in der letzten 
Zeit habe ich den Wunsch nach einer Schutz-
heiligen immer besser verstanden. In einer 
Diakonie, die weiter ausgründet, Mitarbeitende 

ausbeutet, in der Beschäftigte enormem psy-
chischen Druck ausgesetzt sind, in der prekä-
re Beschäftigungen an der Tagesordnung 
sind, da kann man den Schutz einer Heiligen 
gut gebrauchen. Sara, die Dienerin, die Be-
schützerin der Ausgegrenzten hätte sicher 
Verständnis für die vielen Leiharbeiter, die 
nicht wissen, wie lange sie noch geduldet sind, 
Sara, die Schwarze, könnte sich sicher einfüh-
len in die Menschen, die in der Diakonie zwar 
arbeiten dürfen, aber nicht vollständig an der 
Gemeinschaft teilhaben dürfen, weil sie in der 
falschen oder gar in keiner Kirche sind. 

Sara, die Dienerin, wäre sicher bei uns, ganz 
bei uns, wenn mal wieder der Lohn gekürzt 
wird und Mitarbeiterinnen der Diakonie zusätz-
lich putzen gehen müssen, weil der Lohn nicht 
zum Leben reicht. 

Die schwarze Sara, die verehrte Heilige der 
Sinti, der heimatlosen, der ausgegrenzten, der 
immer noch als „Zigeuner“ diffamierten, sie 
wäre eine gute Schutzheilige für die Mitarbei-
tenden der Diakonie. 

Aber wir sind ja gut evangelisch, wir brauchen 
niemand der uns hilft, das Elend unserer Welt 
zu ertragen. Wir tun unsere Arbeit, standhaft 
halten wir durch, auch wenn die Arbeitsbedin-
gungen noch so schwierig sind. Wir stehen an 
unserem Platz, brauchen weder Sara noch 
ver.di, wir dienen und ertragen das Unrecht. 

Sara würde an uns scheitern! 

 
Euer 

Meine Meinung 
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In § 1 Absatz 1 des Mitarbeitervertretungsge-
setzes der Ev. Landeskirche in Württemberg 
heißt es: „Für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Dienststellen […] sind […] Mitarbei-
tervertretungen zu bilden.“ Weiter heißt es in § 
33 Absatz 1: „Mitarbeitervertretung und 
Dienststellenleitung […] arbeiten vertrauens-
voll und partnerschaftlich zusammen.“ Die 
MAV ist also das Gegenüber auf Augenhöhe 
zur Dienststellenleitung in der Dienstgemein-
schaft.  

Um arbeiten zu können, müssen allerdings die 
Rahmenbedingungen stimmen. Das gilt selbst-
verständlich für die Dienststellenleitung, das 
gilt genau so für die MAV. Mit dem Stichwort 
‚Rahmenbedingungen’ ist mindestens dreierlei 
umfasst:  

Einerseits die materielle Ausstattung der MAV 
– vgl. den Artikel zu „Sachbedarf, Kosten der 
Geschäftsführung“ der MAV in diesem Heft –, 
zum Zweiten die zu treffenden Regelungen 
hinsichtlich Dienstbefreiung und/oder Freistel-
lungen, zum Dritten das Verhältnis aller Mit-
glieder im Gremium MAV und ihr Zusammen-
halt. Über die Klärung des letzten Punktes 
werden vor Ort auch die Regelungen zu 
Dienstbefreiung/ Freistellung gelingen.  

Der Beginn einer neuen Amtsperiode ist eine 
gute Gelegenheit für eine MAV, ihre Arbeits-
weise, ihre Zusammenarbeit zu überprüfen. 
Was empfiehlt sich für eine MAV, um gelin-
gend in eine neue Amtsperiode zu starten? 

Genau wie alle anderen Leitungsgremien in 
der Dienststelle geht frau/man gemeinsam in 
Klausur. Solche mehrtägigen Klausurtagungen 
dienen natürlich der Teambildung, der Aufga-
ben- und Rollenverteilung. Innerhalb des Gre-
miums wird von jeder und jedem geklärt, …  

 wie sie bzw. er das kirchliche Ehrenamt 
versteht. 

 Was motiviert die KollegInnen zu diesem 
Amt? 

 Welches Selbstverständnis als betriebliche 
Dienst-/ ArbeitnehmerInneninteressensvertre-
tung hat jede und jeder Einzelne? 

 Die Übernahme der Amtsgeschäfte wird 
vollzogen. 

 In Folge werden Aufgaben an alle verteilt. 
Aber wie können die Aufgaben verteilt werden, 
so dass einerseits individuellen Stärken und 
Interessen gefolgt werden kann, 

 andererseits frau/ man nicht der eigenen 
Dienstvorgesetzten gegenübertreten muss? 

 Weil immer wieder Wissenslücken erkannt 
werden, werden Beschlüsse gefasst, wer auf 
welche Fortbildung gehen wird. (Auch dort er-
halten MAV-Mitglieder einen Motivationsschub 
durch Wissens-Aufbau oder -Auffrischung und 
Vernetzung mit Gleichgesinnten.) 

Gleichzeitig wird festgestellt, welche Menge an 
Aufgaben vor einem selbst liegt und wie hilf-
reich und nützlich es ist, sich im Gremium 
MAV über die Grundzüge wie auch die ge-
meinsam gewählten Schwerpunkte der inner-
betrieblichen Interessensvertretung verstän-
digt zu haben. Dann kann daran gegangen 
werden, sich im Gremium einen realisierbaren 
Zeitplan zur Abarbeitung der Themen zu ge-
ben. Das erste Amtsjahr wird geplant. 

Erst durch solche Klärungsschritte wird das 
Gremium, wird aber auch frau/ man als einzel-
nes MAV-Mitglied durchsetzungsstark, weil 
eben von einer breiten Mehrheit, gemeinsam 
getragene Beschlüsse gefasst werden.  

Nach der Findungsphase der ersten Monate 
strömt in der Regel Unvorhergesehenes auf 
die MAV ein. Anliegen oder Beschwerden über 
die Arbeitsbedingungen werden an die MAV 
heran getragen, auch die Dienststellenleitung 
hat Regelungswünsche. Gerade wenig Erfah-
renen fällt es dann schwer, in einen stets wie-
derkehrenden, gleichartigen Klärungsprozess 
innerhalb der MAV einzutreten.  

Arbeitsfähige und erprobte MAVen …  

 prüfen bei jedem neuen Sachverhalt oder 
Anliegen, jeder neuen Frage im ersten Schritt 
immer: „Warum beschäftigt sich die MAV 
(jetzt) mit dem Thema?“ 

Die MAV – ein arbeitsfähiges Gremium zur Interessensdurchsetzung  
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 Vor allem gilt es heraus zu arbeiten: „Was 
ist der kollektivrechtliche Aspekt dabei?“ 

 Im Anschluss an die rechtliche Klärung, 
muss die dritte Frage einer MAV sein: „Was 
wollen wir (im Sinne unseres Auftrages der 
innerbetrieblichen Interessensvertretung) für 
die Kolleginnen und Kollegen erreichen?“ 

 Im Zuge eines Antwortversuches wird häu-
fig genug festgestellt werden, dass Rückfra-
gen bei den Betroffenen, die Rückkopplung 
zur Mitarbeiterschaft sinnvollerweise zuerst 
erfolgen muss. 

Dies braucht Zeit und Energie und muss in 
den betrieblichen Alltag eingeplant werden. 

Beispiel:  

Eine neu konstituierte MAV ist im Amt. Die 
zweitägige Klausur wurde zur Aufgabensich-
tung und Verteilung der Rollen, Funktionen 
und anstehenden Arbeiten genutzt. Völlig un-
klar ist, wie die MAV-Arbeit im Alltag gelingen 
kann. Selbstverständlich wissen alle MAV-
Mitglieder um die im MVG genannten Möglich-
keiten der Dienstbefreiung und Freistellung. 
Die Dienststellenleitung will von Freistellungen 
zunächst nichts hören. ‚Dienstbefreiungen’ 
finden statt, für Ersatz am je eigenen Arbeits-
ort steht aber niemand zur Verfügung. Die Kol-
legInnen fangen den zusätzlichen Aufwand 
auf. Was tun? – Die Schritte im Einzelnen:  

 „Warum beschäftigt sich die MAV (jetzt) 
mit dem Thema?“ – Weil die Belastungen der 
Kolleginnen und Kollegen der einzelnen MAV-
Mitglieder spürbar werden und erste Klagen 

aufkommen, dass frau/ man ja immer weg sei. 

 „Welches ist der kollektivrechtliche Aspekt 
dabei?“ – Die Dienststellenleitung soll, soweit 
erforderlich, für eine Ersatzkraft sorgen (§ 19 
Abs. 2 MVG Wü), damit die Übernahme des 
kirchlichen Ehrenamtes nicht behindert wird, 
oder gar die eigene MAV-Tätigkeit zu einer 
‚Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung’ 
für die KollegInnen vor Ort wird. 

„Was wollen wir?“ – Die Antworten „Dass das 
MVG eingehalten wird“ oder „Unsere uns zu-
stehenden Freistellungsanteile“ oder „In Ruhe 
unsere MAV-Tätigkeit machen“ greifen zu 
kurz, weil sie nicht konkret genug sind. 

Das konkrete Ziel lautet:  

Wir als MAV-Mitglieder brauchen Entlas-
tung, und zwar so, dass unsere Kollegin-
nen und Kollegen im Team keine zusätzli-
che Belastung durch unsere MAV-Tätigkeit 
erhalten.  

 Der gedankliche Zwischenschritt ist ein-
zubauen: „Welche Wege gibt es, dieses 
zu erreichen?“ Die MAV überlegt sich 
Szenarien, um die Schritte zum Ziel zu 
klären: 

Es wird detailliert aufgelistet, wann welche 
MAV-Sitzungen (inkl. Vor- u. Nachbereitungs-
zeit v. a. durch die bzw. den VorsitzendeN) 
angesetzt sind, welche schon terminierten 
Gremien-Sitzungen (etwa Arbeitskreis Gleich-
stellung) bekannt sind, bei denen MAV-
Mitglieder ihr Ehrenamt ausüben werden, 
wann die nächste MAV-Klausur geplant ist 
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usw.. „Zeit und Energie“ für innerbetriebliche 
Willensbildungsprozesse mit Informations-, 
Diskussions- und Abstimmungsphasen müs-
sen ebenfalls in den betrieblichen Alltag einge-
plant werden. So müssten etwa thematisch 
gebundene Mitarbeiterversammlungen zu Fra-
gen gewünschter Arbeitszeit-Regelungen in 
der Dienststelle vorbereitet, durchgeführt und 
nachbereitet werden. 

„Rückfragen bei den Betroffenen, die 
Rückkopplung zur Mitarbeiterschaft“ – hier 
sind Einzelne, Teams, womöglich verschiede-
ne Standorte oder Teil-Einrichtungen mit ihren 
Anforderungen und Wünschen zu befragen. 
Mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sollte eine 
MAV hier arbeitsteilig auftreten und agieren. 
Die Entscheidung, sich einem ‚großen’ Thema 
zu widmen, erfordert von einer MAV umfas-
sende und detaillierte Planung (und vielleicht 
auch Unterstützung). 

Soweit die MAV regelmäßige Sprechstun-
den plant, ist auch diese Zeit mit zu berück-
sichtigen. 

Der Umfang der erforderlichen Zeit rich-
tet sich nach dem Umfang der Aufgaben, 
die die MAV wahrnimmt. Den Mitgliedern 
der MAV steht die Entscheidung im Rah-
men des pflichtgemäßen Ermessens zu. 

Die MAV überlegt daraufhin, bei welchen 
Mitgliedern von vornherein eine Freistellung 
sinnvoll sein wird und in welchem Umfang. 
Über die Freistellung soll eine Vereinbarung 
mit der Dienststellenleitung getroffen werden, 
die den konkreten Gegebenheiten in der 
Dienststelle Rechnung trägt (§ 20 Abs. 1 
MVG). 

Die anderen MAV-Mitglieder nutzen die 
Dienstbefreiung zur Erledigung ihrer MAV-
Aufgaben. 

Mit diesen Daten geht die MAV auf die 
Dienststellenleitung (DL) zu und erörtert die-
ses Thema. 

Im Rahmen einer Einigung wird darauf ge-
achtet, dass 

 entweder eine Ersatzkraft von der DL ein-
gesetzt wird, 

 ggf. Beschäftigungsumfänge bei Teilzeit-
kräften, die hierzu bereit sind, erhöht werden 

 oder dienstvertragliche Aufgaben wegfal-
len. 

Die MAV und DL einigen sich nach § 20 Abs. 
1 MVG und treffen eine Vereinbarung über die 
Freistellung der MAV-Mitglieder. Die freizustel-
lenden MAV-Mitglieder werden von der MAV 
bestimmt und der Dienstgeber setzt dies ent-
sprechend um. 

Bei Nichteinigung besteht die Möglichkeit einer 
Freistellung nur für Dienststellen ab einer Mit-
arbeiterzahl von in der Regel mindestens 101 
MitarbeiterInnen nach § 20 Abs. 2 MVG. Die 
MAV bestimmt die freizustellenden MAV-
Mitglieder durch Beschluss. An diese Bestim-
mung ist der Dienstgeber gebunden. Ist die 
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Dienststelle geringer, so nehmen die MAV-
Mitglieder ihr Amt im Rahmen von konkreter 
Dienstbefreiung nach § 19 Abs. 2 MVG wahr. 

Bei Streitigkeiten über den Umfang der Dienst-
befreiung oder über die Freistellung von Mit-
gliedern der MAV kann die Schlichtungsstelle 
angerufen werden (§ 19 Abs. 4 MVG bzw. § 
20 Abs. 8 MVG). 

 

 Zwischenfazit: Wie die jeweilige Zielset-
zung einer MAV aussieht, können nur 
die Handelnden vor Ort entscheiden. 
Was die MAV will, kann und muss die 
MAV entscheiden. 

 

Das Beispiel macht klar:  

Welcher Aufgaben sich eine MAV annimmt 
und wie sie selbst für ihre Arbeitsfähigkeit Sor-
ge trägt, liegt in der Hand der gewählten Inte-
ressensvertreterInnen. Es empfiehlt sich, für 
die Entscheidungen der MAV bei den Kollegin-
nen und Kollegen für Rückhalt zu sorgen. 
Selbstverständlich stehen MAVen hier nie al-
leine da, sondern können sich auch Unterstüt-
zung durch die AGMAV einholen, um ihre Inte-
ressen durchzusetzen.  

Jochen Häussermann-Schuler  
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 Um die Grundlage für eine möglichst gute 
„innere“ Zusammenarbeit zu legen, muss sich 
die MAV selbst genügend Zeit gönnen. Die 
vier bevorstehenden Jahre gemeinsamer Ar-
beit erfordern, dass sich die MAV- Mitglieder 
erst einmal in aller Ruhe begegnen, um sich 
gegenseitig kennen zu lernen und annehmen 
zu können. Daher sollte die MAV - je nach 
Größe- für einen halben oder ganzen Tag zu-
nächst in „Klausur gehen“, um unter sich die 
Aufgaben und die Spielregeln zu besprechen. 
Dieser MAV- Klausur sollte bald (evtl. gleich 
anschließend) eine gemeinsame Sitzung mit 
der Dienststellenleitung (DL) folgen, um Fra-
gen der Zusammenarbeit zwischen MAV und 
DL zu beraten. Von diesen beiden Startetap-
pen und ihrem Gelingen hängt sehr viel ab, 
sowohl für das gesunde Innenleben der MAV, 
als auch für die Zusammenarbeit mit der DL.  

  

Notwendige Arbeitsmittel 
(„Handwerkszeug“) 

 Zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer 
laufenden Aufgaben braucht die MAV  

 Zumindest die zeitweise Nutzung eines 
Raums (in größeren Einrichtungen eigene 
Büroräume), in dem sie ungestört ihre Sit-
zungen abhalten kann. Dort oder an ande-
rer Stelle muss ihr ein verschließbarer 
Schrank zur sicheren Aufbewahrung der  
MAV-Akten zur Verfügung stehen. 

 Büromobiliar (Schreibtisch, Stühle…) 

 Büro- und Schreibmaterial (von Aktenord-
nern über Papier bis zur Zettelkartei). 

 Eigener Telefonanschluss, Telefon mit An-
rufbeantworter. 

 In aller Regel ein eigenes Telefaxgerät (in 
kleinen Betrieben reicht auch die Mitbenut-
zung unter Wahrung des Vertrauensschut-
zes). 

 Zumindest einen PC nebst Monitor und 
Drucker, wenn in Ihrem Betrieb üblich. 

 Internet, Intranet, E-Mail nur, soweit auch 
Ihre Personalverwaltung diese Dienste 
nutzt. 

 Normalerweise genügt die Mitbenutzung 
eines Kopiergeräts. 

 Die wichtigsten aktuellen arbeits- und sozi-
alrechtlichen Gesetzestexte sowie Unfall-
verhütungsvorschriften und anwendbare 
Tarifverträge. 

 Fachliteratur (zumindest ein aktueller Kom-
mentar zum BetrVG und eine arbeitsrecht-
liche Fachzeitschrift).  

 Büropersonal je nach Arbeitsaufwand gar 
nicht, stundenweise, tageweise oder Voll-
zeit. 

Hinweis zum Anspruch der MAV auf einen 
Computer: 

Obgleich das BAG in einem konkreten Fall 
2007 so geurteilt hat, dass ein Betriebsrat 
nicht generell einen Anspruch auf einen PC 
hat (BAG, Urteil vom 16.05.2007, Az.: 7 ABR 
45/06),  
hat die MAV dann einen Anspruch auf ei-
nen PC, wenn üblicherweise in der Einrich-
tung mit PC gearbeitet wird, insbesondere 
in der Personalverwaltung. 

Übernahme der bisherigen MAV - Unter-
lagen  

Falls die alte und die neue MAV nicht perso-
nengleich ist, müssen die ausgeschiedenen 
MAV - Mitglieder ihre persönlichen MAV - Un-
terlagen (Protokolle, Gesetzestexte, Rund-
schreiben) an die neu in die MAV eingetrete-
nen Mitglieder übergeben. Sichten Sie gleich 
diese übernommenen Unterlagen, um nicht 
unnötigen Ballast durch die neue Amtszeit zu 
schleppen. Die eigentlichen MAV - Akten, 
sozusagen die „Stammakten“, sind natürlich 
auch weiterhin vollständig aufzubewahren.  

Wie oft sollen MAV - Sitzungen stattfinden?  

Grundsätzlich muss immer dann eine MAV - 
Sitzung anberaumt werden, wenn die DL eine 
nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) 
beteiligungspflichtige Maßnahme (Beispiele: 
Einstellung, Eingruppierung, Kündigung) be-
absichtigt und dazu die Zustimmung der MAV 
beantragt. Darüber hinaus braucht jede MAV 
regelmäßige Sitzungstermine, um die MAV-
Arbeit sachgerecht zu planen, bestimmte An-

Gute Startbedingungen für die MAV - Arbeit  
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liegen zu beraten, Anträge an die DL auszuar-
beiten und Beschwerden, Anfragen und Anre-
gungen von Mitarbeitern zu erörtern. 

Handeln Sie daher bitte nicht nur „von heute 
auf morgen“, sondern legen Sie im voraus für 
mehrere Monate, möglichst für ein ganzes 
Jahr, ein gleichmäßiges Netz bestimmter Sit-
zungstermine fest (z.B. montags in wöchentli-
chem Turnus). Diese Planung erleichtert die 
MAV-Arbeit erheblich.  

Von solchen langfristigen und festen Termin-
vorgaben hat nicht nur die MAV Nutzen (etwa 
die MAV- Mitglieder aus dem Betreuungs- und 
Pflegebereich, die in den meisten Fällen nur 
für die rechtzeitig eingeplanten MAV-
Sitzungen von ihrem Arbeitsplatz abkömmlich 
sind), auch der DL kommt es zugute, wenn sie 
zu festen, bekannten Terminen mit einer be-
schlussfähigen MAV rechnen kann. 

Lassen Sie sich bei der Festlegung Ihres 
„Sitzungsfahrplans“ nicht durch die Vorstellung 
beirren, im einem Monat werde ja voraussicht-
lich „wenig los sein“, der dafür geplante Sit-
zungstermin sei also von vornherein entbehr-
lich. Es ist viel besser, den länger geplanten 
Termin kurzfristig absagen zu können, falls 
sich herausstellt, dass für die Sitzung tatsäch-
lich kein Bedarf besteht, als einen neuen Ter-
min kurzfristig anberaumen zu müssen, wenn 
(entgegen der Erwartung) der Bedarf doch ein-
tritt. 

Die MAV- Mitglieder haben Anspruch auf die 
„zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer 

Aufgaben“ erforderliche Dienstbefreiung. 

Klären Sie gleich zu Anfang Ihrer MAV- Tätig-
keit mit der Dienststellenleitung, 
wie die Dienstbefreiung für die 
einzelnen MAV-Mitglieder jeweils 
umgesetzt wird. 

- Wer vertritt das MAV- Mitglied 
an seinem Arbeitsplatz bzw. wie 
ist der Arbeitsablauf in seinem 
näheren Arbeitsbereich ander-
weitig geregelt (bleibt seine Ar-
beit liegen oder wird sie auf an-
dere Mitarbeiter verteilt?) 

- wie werden Stunden für MAV 
bedingte Mehrarbeit abgerech-
net? 

Die Arbeitsfähigkeit der MAV 
hängt nicht selten wesentlich da-

von ab, wie diese Fragen im konkreten Fall 
gelöst werden. 

 
Aufgabenverteilung in der MAV 
  
Die MAV hat ihre gesetzlichen Aufgaben 
grundsätzlich gemeinsam zu erfüllen (nicht 
etwa die oder der Vorsitzende oder irgendein 
anderes MAV-Mitglied allein!). Die in der MAV 
anfallenden Arbeit sollte so aufgeteilt werden, 
dass jedes Mitglied bestimmte Funktionen zu-
geordnet bekommt, mit denen es ständig zur 
Erfüllung der gemeinsamen Aufgaben bei-
trägt. Bitte ergänzen Sie die folgenden Bei-
spiele entsprechend den besonderen Erfor-
dernissen und Gegebenheiten Ihrer MAV. Le-
gen Sie fest, welches MAV-Mitglied 
 
 für die „Öffentlichkeitsarbeit“ der MAV 

sorgt (MAV-Mitteilungen am Schwarzen 
Brett, ggf. in der Mitarbeiterzeitschrift). 
 

 ihre MAV als Delegierte/r bei der AG-
MAV vertritt. 
 

 sich besonders darum kümmern soll, 
dass die Mitarbeiter in den verschiede-
nen Berufsgruppen und Arbeitsberei-
chen laufend auf geeignete Fortbil-
dungsangebote hingewiesen werden. 
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Hilfestellung und Beratung durch die 
AGMAV 
  
Die AGMAV unterstützt die Mitarbeitervertre-
tungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
und der Wahrnehmung ihrer Rechte. Wir infor-
mieren Sie über Änderungen und neue Rege-
lungen im Arbeitsrecht; und wir beraten Sie bei 
Bedarf zu konkreten Fragen aus Ihrer MAV-
Arbeit. 
  
Bei arbeitsrechtlichen Fragen aus Ihrer laufen-
den MAV-Arbeit beraten Sie die Juristinnen 
der AGMAV auf Anfrage telefonisch, schriftlich 
und – falls notwendig – auch im persönlichen 
Gespräch. Weitere Informationen gibt es auf 
der Webseite der AGMAV unter www.agmav-
wuerttemberg.de  
  
  
Die Aufgaben der AGMAV als 
„Landesmitarbeitervertretung“ … 
  
… lernen Sie am besten in Ihrer Regionalver-
sammlung und in der Vollversammlung ken-
nen, in denen übrigens jetzt im Frühjahr der 
AGMAV-Vorstand neu gewählt wurde. Nicht 
nur diesen konstituierenden Wahlgang, vor 
allem auch die inhaltliche Orientierung und 
Gestaltung ihrer „Landesaufgaben“, baut die 

AGMAV auf der gemeinsamen Willensbil-
dung aller rund 360 Mitarbeitervertretungen 
auf. 
  
Der Austausch mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen bei Regional- und Vollversammlun-
gen, Fortbildungen und Beratungstagen 
bringt erfahrungsgemäß eine deutliche Stär-
kung und neue Impulse für die eigene MAV-
Arbeit.  
  
AGMAV Adressaufkleber:  
Was bedeutet was? 
 
B/N/7/2 bedeutet: 
Behindertenhilfe/ Region Nord/ 7 MAV-
Mitglieder/ 2 Delegierte zu Voll- und Regio-
nalversammlungen sind stimmberechtigt 
  
Für B/ … kann auch stehen 
J      Jugendhilfe 
A     Altenhilfe 
K     Krankenhaus 
V     verschiedene Angebote, auch Verwal-
    tung 
  

Für …/N kann auch stehen 
S       Region Süd  
W       Region West 
O       Region Ost                         

Nachstehend genannte Texte, Rundschreiben, 
Informationen sind Grundlagen für die MAV-
Arbeit. Zu diesen Büchern und Unterlagen 
muss jedes MAV- Mitglied innerhalb der in der 
Einrichtung üblichen (normalen!) Arbeitszeit 
jederzeit ungehindert Zugang haben. Aus-
schließlich von dieser Voraussetzung hängt es 
ab, wie viele Exemplare eines bestimmten 
Textes für Ihre MAV tatsächlich erforderlich 
sind. Legen Sie unter Berücksichtigung der 
MAV-internen Aufgabenverteilung fest, von 
welchem Text ein Exemplar genügt (für die 
ganze MAV) bzw. von welchem Text mehrere 
Exemplare benötigt werden. Die Texte und 
Rundschreiben sind in der erforderlichen An-
zahl von der DL bereitzustellen (Ausnahme: 
AGMAV Mitteilungen; diese erhalten Sie direkt 
von der AGMAV). Dies ist nur ein Auszug aus 
der Liste der empfohlenen Literatur! 

Mitarbeitervertretungsgesetz der Ev. 
Landeskirche in Württemberg (MVG)   

jedes MAV-Mitglied  (AGMAV-
Geschäftsstelle)   

Praxiskommentar MVG-EKD 
(vergleichend!) 

1 - 2 x je nach Größe der MAV (Otto Bauer 
Verlag Stuttgart)  oder   

MVG-EKD Kommentar (vergleichend!), 
unter Mitwirkung der Dienstnehmerseite ent-
standen - (Kellner Verlag) 

mind. 1x pro MAV  

AVR 

Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land Fassung Württemberg  

Loseblattsammlung im blauen Ordner vom 

Notwendige Literatur für die MAV Arbeit 
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Otto Bauer Verlag Stuttgart in der aktuellen 
Fassung mit Buch I – V  und Anhängen 

jedes MAV-Mitglied   

 Basiskommentar zum TVöD (im Bund 
Verlag) 

mind. 1x pro MAV 

 Arbeitsrechtsregelungen (ARR) Kopie 
der ARR muss Dienststellenleitung an Mitar-
beitervertretung aushändigen  

jedes MAV-Mitglied (bis zur Ergänzungs-
lieferung in AVR einlegen!)  

 Ordnung für die Arbeitsgemeinschaf-
ten der Mitarbeitervertretungen im Diakoni-
schen Werk Württemberg (AGMAV-
Ordnung) (AGMAV-Geschäftsstelle) 

jedes MAV-Mitglied  

 Arbeits- und Sozialordnung (Michael 
Kittner, Bund-Verlag) 

jedes MAV-Mitglied   

      o d e r 
Arbeitsrechtsgesetze (ArbG) (Beck-
Texte im DTV) 

Sicherheitsregeln und Unfallverhü-
tungsvorschriften der Berufsgenossen-

schaften  

1 - 2 x je nach Größe der MAV 

Kirchengesetz über das Verfahren zur 
Regelung der Arbeitsverhältnisse der pri-
vatrechtlich angestellten Mitarbeitern im 
kirchlichen Dienst (ARRG)  

jedes MAV-Mitglied  (Amtsblatt der Ev. 
Landeskirche in Württemberg, beim Evange-
lischen Oberkirchenrat, Gänseheidstr. 4, 
Stuttgart 

Kirchliches Arbeitsrecht  (Bund-Verlag) 

Tarifvertrag Länder (Courier Verlag für 
Einrichtungen mit Schulen) 

GEW - Jahrbuch (für Einrichtungen mit 
angeschlossener Schule) 

 

   Zeitschriften  
je 1 x im Umlauf MAV 

 Arbeitsrecht & Kirche – Zeitschrift für 
Mitarbeitervertretungen  (Kellner Verlag) 

 Die Mitarbeitervertretung – ZMV 
(Ketteler Verlag) 

 Arbeitsrecht im Betrieb - Zeitschrift für 
Betriebsratsmitglieder (AiB Verlag) 

Neuer AGMAV Vorstand gewählt 
Bericht von der AGMAV-Vollversammlung am 12.07.2012 

im Bernhäuser Forst 

Die erste Vollversammlung 
nach den allgemeinen Neu-
wahlen stand ganz unter 
dem Thema: Neuwahl des 
AGMAV Vorstandes. 
  
Nach der Begrüßung durch 
Uli Maier stimmte Dieter 
Haag, MAV Vertreter aus der 
Paulinenpflege Winnenden, 
die Anwesenden mit einer 
spritzigen Andacht auf den 
Tag ein. 
   
Als Gäste wurden begrüßt: 
Reinhard Haas (LakiMAV) und  Irene Gölz 
(Ver.di) 
 
Vor dem Tätigkeitsbericht gab Uli Maier noch 
Hinweise zum Ablauf der Versammlung und 

zu den Formalien. 

 

Tätigkeitsbericht: 

Schwerpunkt der 
heutigen Versamm-
lung ist die Wahl 
zum AGMAV-
Vorstand, deshalb:  

kurzer Vorstandsbe-
richt – quasi als Fa-
zit der Amtsperiode 

      
Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Uli Mai-
er: 
Mit einer Folie zu Positionen und Aussagen 
des VdDD zu Zustand und Perspektive unseres 
sog. Sozialstaates wurde der Bericht eingelei-
tet.  
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 VdDD will den 3. Weg als Wettbewerbs-
vorteil nutzen  

 Nicht nur die Mehrheit der württembergi-
schen Träger sind Mitglied im VdDD 
sondern auch die Trägerversammlung 
als solches.  

 Sogar in der Satzung der Trägerver-
sammlung ist der V3D verankert.                                                                                                                 
(Auszüge aus der Folie) 

 
Stichpunkte aus der Rede von Uli Maier:  
Die AGMAV konfrontiert die Träger und das 
DWW  mit den Aussagen und der Haltung. 
Wir setzen  dem Wettbewerbs- und Marktfe-
tischismus etwas entgegen. 
Wir sind gut positioniert! 
Mit dem Fischbacher Beschluss hatten wir be-
reits 1999 eine klare tarifpolitische Zielset-
zung. Die „Strategie Flächentarifvertrag“ war 
eine gute Grundlage für weitere tarifpolitische 
Erfolge, auch in dieser Amtsperiode. 
Der im Dezember in der Vollversammlung ver-
abschiedete „Bad Boller Beschlüsse zur Ta-
rifeinheit“ hat diese Position weiterentwickelt. 
  
Die großen tarifpolitischen Erfolge dieser 
Amtsperiode: 
 
 Übernahme TVöD zum 1. Januar 2009 
 Durchsetzung Tarifautomatik im Dezem-

ber 2010 
 
Diese Erfolge waren nur möglich durch: 
  
 die klare Zielsetzung (Strategie FTV) 
 den großen Zusammenhalt und die Soli-

darität 
 Mobilisierungsfähigkeit (Herrenberg, 

Magdeburg) 
  
Die Erfolge haben auch bittere Kompromisse 
abverlangt und sind nicht auf Dauer 
gesichert, deshalb bedarf es weiter und immer 
wieder neu: 
 
 der Verständigung auf eine gemeinsame 

Zielsetzung 
 der Rückkoppelung mit den MAVen 

(AGMAV sind wir alle = alle MAVen) 
 intensiver ÖA und Mobilisierungsarbeit 
 Beratung und Qualifizierung der MAVen  
 im Blick auf unsere Ziele auch intensive 

Zusammenarbeit mit ver.di  
 
Zusammenfassend ging und geht es bei der 

Arbeit des AGMAV-Vorstandes 
darum, die Arbeitsbedingungen unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gestalten, deren Interessen zu vertreten und 
ihre Rechte durchzusetzen.  
  
Alles in Allem gute Arbeit gemacht, Dank an 
alle Beteiligten! 
  
Grußwort von Irene Gölz Gewerkschafts-
sekretärin Fachbereich 3 (Kirchen) im ver.di 
Landesbezirk.  

  
Bestätigung des Wahlvorstandes 
Die Geschäftsführerin der AGMAV, Andrea 
Rösiger stellte vor dem Wahlprozedere  die 
bereits am 14.Juni in den Regionen gewähl-
ten Vorstandsmitglieder vor: 
  
Region Nord:  
Sabine Handl-Bauer (Vorsitzende),  
Jochen Dürr (1.Stellvertreter),  
Birgit Eitle (2.Stellvertreterin) 
 

Region Süd:  
Ursel Spannagel (Vorsitzende),  
Peter Stauch (1.Stellvertreter),  
Juliane Stöffel (2.Stellvertreterin) 
 

Region West:  
Sonja Gathmann (Vorsitzende),  
Klaus Stampfer (1.Stellvertreter),  
Frauke Reinert (2. Stellvertreterin) 
 

Region Ost:  
Klaus-Werner Bühner (Vorsitzender),  
Susanne Haase (1.Stellvertreterin),  
Martin Auerbach (2. Stellvertreter) 
 
Hinweis: Die  2. Stellvertretenden in den Re-
gionen sind Mitglied im erweiterten AGMAV 
Vorstand. 
Bei der Wahl in der Vollversammlung stan-
den für die sieben weiteren Vorstandsposten 
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insgesamt 14 Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Verfügung. 
Für die Vorstellung in alphabetischer Reihen-
folge gab es eine begrenzte Redezeit, auf die 
die Vorsitzende des Wahlausschusses penibel 
achtete. 
So war nach gut einer Stunde und rechtzeitig 
vor dem Mittagessen die Versammlung so 
weit, dass die Wahl sattfinden konnte.  
Nach der Mittagspause stand das Ergebnis 
fest.  

 

Ergebnis der Wahl:  
Von  den 256 anwesenden Delegierten wur-
den folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
gewählt: 
  
 Uli Maier,  
 Diakonie Stetten e.V., Kernen i.R. 
 Hanno Zinßer,  
 Sophienpflege e.V., Tübingen 
 Wolfgang Lindenmeier, 
 Stiftung Jugendhilfe Aktiv, Esslingen 
 Christian Lawan,  
 Bruderhaus Diakonie, Reutlingen 
 Frauke Reinert,  
 Nikolauspflege, Stuttgart 
 Martin Auerbach,  
 Stiftung Jugendhilfe Aktiv, Esslingen 
 Gerhard Fezer,  
 Samariterstiftung, Nürtingen 
 Erster und zweiter Nachrücker sind:  
Stefan Thiergärtner,  Mariaberg e.V., Gam-
mertingen 
Frank Marmann, Bruderhaus Diakonie, 
Seewald-Schrenbach 
 
Die beiden sind auch Mitglied im erweiter-

ten AGMAV Vorstand, der sich zweimal im 
Jahr trifft und sie erhalten die verabschiedeten 
Protokolle des AGMAV Vorstandes. 

Die gewählten Mitglieder nahmen ihre Wahl 
an und bedankten sich bei der Versammlung. 

 
Verabschiedung der ausscheidenden  
AGMAV Mitglieder: 
 
Nach der Wahl verabschiedete Uli Maier die 
drei ausscheidenden Vorstandsmitglieder,  
Eva Bringmann (Ev. Heimstiftung),  
Pia Hafner (Paulinenpflege Winnenden) und 
Cornelius Kretschmer (Krankenhaus Herren-
berg).  
Sie haben für die neue Amtszeit nicht mehr für 
den Vorstand kandidiert.   
Die Vollversammlung bedankte sich für ihre 
Mitarbeit im Gremium.  
  
 
Die Überraschung des Tages für alle Delegier-
ten, Gäste und Vorstandsmitglieder war der 
kulturelle Teil der Versammlung. Die „Wilde 
Bühne“ mit ihrem Improvisationstheater sorgte 
für einen heitere und lockeren Abschluss der 
Vollversammlung. 
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Nach den großen Verhandlungserfolgen zu 
Beginn der abgelaufenen Amtsperiode 
(Übernahme TVöD) sowie Ende 2010 
(Durchsetzung der Tarifautomatik) gestaltet 
sich die Arbeit in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission mühsam. Im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung der Tarifautomatik wurden mit 
den Arbeitgebern mehrere Verhandlungsab-
sprachen getroffen. Diese waren teilweise als 
Kompensation erforderlich, um die Tarifauto-
matik zu bekommen, teilweise waren sie aber 
auch in unserem Sinne. Themen, die insbe-
sondere im Arbeitgeberinteresse liegen, sind 
die alternative Verwendung des Leistungsent-
geltes oder zumindest von Teilen davon 
(Einrichtungssicherungsfonds, Gesundheits-
prävention, erweiterte Altersteilzeit) und die 
Ausformulierung der „Verbandlichen Notlagen-
regelung“.  
Was die Verwendung des Leistungsentgeltes 
für 2012 anlangt, laufen die Verhandlungen 
zum Einrichtungssicherungsfonds noch. Be-
züglich der Verwendung des Leistungsentgel-
tes ab 2013 konnten noch keine Verhand-
lungsergebnisse erzielt werden. Die große 
Skepsis der Mitarbeitervertretungen, dass es 
beim Gesundheitsschutz gilt, zuerst die 
„Pflicht“ zu erfüllen – bevor man darüber nach-
denkt, mit dem Geld der Mitarbeitenden die 
„Kür“ zu gestalten – haben wir in den Verhand-
lungen deutlich zurück gespiegelt. Da zur sog. 
„Verbandlichen Notlagenregelung“ in Buch 5 
der AVR-Wü bereits Eckpunkte formuliert sind 
und es hier lediglich um die Ausformulierung 
der in den Eckpunkten formulierten Inhalte 
geht, ist aus Sicht der AGMAV keine große 
Eile erforderlich. Gleichwohl haben hier die 
Arbeitgeber ein großes Interesse. 
In unserem Interesse hatten wir Ende 2010 die 
Absprache getroffen, den im Öffentlichen 
Dienst bereits 2009 eingeführten Tarifvertrag 
für den Sozial- und Erziehungsdienst (TV SuE) 
bis Ende Februar 2012 in die AVR-Wü zu 
übernehmen. Dies ist jedoch bis heute nicht 
erfolgt und es ist auch ungewiss, ob und bis 
wann die Übernahme des TV SuE gelingen 
wird. Unser Interesse bei der Übernahme des 
TV SuE liegt darin, diesen in den AVR-Wü ab-
zubilden. Die Arbeitgeber haben offensichtlich 
das Interesse, bei Beibehaltung unserer Ein-
gruppierungspläne lediglich die Vergütungen 

des Sozial- und Erziehungsdienstes zu über-
tragen. Damit ist erneut das Grundproblem 
sichtbar geworden, dass wir den TVöD wei-
testgehend im Original zur Anwendung brin-
gen wollen und dass die Arbeitgeber dort wo 
es irgendwie geht, „Schlupflöcher“ aus dem 
TVöD suchen. 
 
Eine nahezu endlose Geschichte konnte je-
doch – wenn wiederum auch mit Kompromis-
sen – jüngst erfolgreich beendet werden: 
 

Regelung für Praktikantinnen und 
Praktikanten im Vorpraktikum und 
im Orientierungspraktikum 
 
Es war einmal im Jahr 2004, da hatte die AG-
MAV einen Antrag an die Arbeitsrechtliche 
Kommission gestellt, für die (alte) AVR eine 
Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten 
im Vorpraktikum zu beschließen.  
 
In vielen Einrichtungen werden junge oder 
auch ältere Menschen als Praktikantinnen und 
Praktikanten beschäftigt, ohne dass sie ent-
sprechend ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte ent-
lohnt werden. In manchen Einrichtungen gab 
es mit der Mitarbeitervertretung vereinbarte 
Praktikumsvergütungen, die jedoch sehr un-
terschiedlich ausfielen. So manches Praktikum 
wurde bis zu zwei Jahre oder länger mit einer 
„Vergütung“ von 400 € abgeleistet, ohne dass 
in der Folge ein Ausbildungsplatz angeboten 
wurde.  
Der Antrag der AGMAV wurde im Jahr 2005 
im Schlichtungsverfahren nach dem ARRG 
abgelehnt, jedoch mit dem Hinweis, dass über 
eine Praktikumsregelung für die AVR-
Württemberg verhandelt werden sollte. Bei 
den anschließenden Gesprächen konnte keine 
Einigung erzielt werden. Dann kam der TVöD, 
die Durchsetzung und Übernahme des TVöD 
in die AVR-Württemberg nahm alle Verhand-
lungskräfte in Anspruch. 
 
Im Jahr 2011 - nachdem die neuen AVR-
Württemberg etabliert waren - stellte die AG-
MAV erneut einen Antrag auf eine Vorprakti-
kumsregelung, die sich inhaltlich am Teil 4 der 
AVR-Wü (Ausbildung) orientierte.  

„Mühsam nährt sich das Eichhörnchen“  
– Entwicklungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) Württemberg 
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Nun nach eineinhalb-jähriger Verhandlungs-
dauer wurde in der Sitzung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission am 13. Juli 2012 eine 
„Arbeitsrechtliche Regelung für Praktikantin-
nen und Praktikanten im Vorpraktikum und in 
der Berufsorientierung“ beschlossen. Sie tritt 
am 1.September 2012 in Kraft und gilt für alle 
Praktikantinnen und Praktikanten ab diesem 
Zeitpunkt. Sofern vor Ort bessere Regelungen 
getroffen wurden, gelten diese weiter. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Inhalte, darüber 
hinaus orientiert sich die Regelung weitestge-
hend an den Teilen 4.1. - 4.3. AVR-Wü/I: 
 
Definition und Dauer 
 
Ein Orientierungspraktikum ist bis zu einer 
Dauer von 6 Monaten möglich, ein Vorprakti-
kum (incl. Orientierungspraktikum) ist auf 12 
Monaten begrenzt. Das Vorpraktikum ist - wie 
der Name schon sagt - die Vorbereitung auf 
eine Ausbildung und muss für diese erforder-
lich sein. Bei Vorliegen eines schriftlichen Aus-
bildungsvertrages kann ein Vorpraktikum auf 
bis zu max. 18 Monaten verlängert, wenn es 
darum geht, die Zeit bis zum Ausbildungsbe-
ginn zu überbrücken. 
Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Praktikan-
tinnen und Praktikanten entsprechend zu be-
gleiten und ihnen Kenntnisse zu vermitteln. 
 
Praktikumsentgelt 
 
Das Praktikumsentgelt wird stufenweise einge-
führt. Ab 01.09.2012 gibt es ein Praktikums-
entgelt in Höhe von 580 €, das sich in den 
nächsten 4 Jahren jeweils zum 01.09. um 50 € 
erhöht, so dass ab 01. 09. 2016 Praktikantin-
nen und Praktikanten 780 € erhalten. Danach 
nimmt das Praktikumsentgelt an den allgemei-
nen Erhöhungen der Ausbildungsvergütungen 
teil.  
Ab dem 13. Monat des Praktikums (s. oben im 
Ausnahmefall) wird ab 01.09.2012 ein Prakti-
kumsentgelt in Höhe von 780 € bezahlt, das 
denselben Steigerungen wie das Praktikums-
entgelt bis zum 12. Monat unterliegt, so dass 
es ab 01.09.2016 980€ beträgt. Anschließend 
wird es ebenfalls entsprechend den tariflichen 
Steigerungen der Ausbildungsvergütungen 
erhöht werden. 
 
Was lange währt wird endlich gut?! Wir gehen 
davon aus, dass mit dieser Regelung nun end-

lich angemessenere Bedingungen für Prakti-
kantinnen und Praktikanten geschaffen wor-
den sind. Die diakonischen Einrichtungen sind 
auf diese Nachwuchskräfte dringend angewie-
sen und müssen die Bedingungen so gestal-
ten, dass dieser Personenkreis nicht ausge-
nützt wird und ihnen erhalten bleibt.  
 
Anwendung der AVR-DW-EKD in den 
AVR Württemberg 
 
Zur Erinnerung: Um die Übernahme des TVöD 
in die AVR-Württemberg durchzusetzen, 
mussten wir den bitteren Kompromiss einge-
hen, die Anwendung der AVR-DW-EKD in den 
AVR-Württemberg zu ermöglichen. Vorausge-
gangen war dem der verheerende Beschluss 
der Evangelischen Landessynode in Württem-
berg vom Oktober 2007, mit dem sog. Wahl-
recht die Anwendung der AVR-DW-EKD in der 
Diakonie in Württemberg unter Einhaltung ge-
wisser „Spielregeln“ zu ermöglichen. 
Zwischenzeitlich gibt es – insbesondere durch 
Neugründung von Tochterunternehmen zum 
Zwecke des Tarifwechsels – teilweise legale, 
in großer Zahl jedoch illegale AVR-DW-EKD 
Direktanwender. „Illegale“ deshalb, da diese 
Einrichtungen nicht die Vorgabe der Synode 
zur Anwendung der AVR-DW-EKD erfüllen. 
Die Anwendung der AVR-DW-EKD innerhalb 
der AVR-Wü (Buch 4) findet einzig und alleine 
in der Ev. Heimstiftung (EHS) statt. Zum Zeit-
punkt der Tarifumstellung in der EHS waren 
wir seitens der AGMAV Württemberg in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission auf Bundes-
ebene vertreten. Aufgrund unserer tarifpoliti-
schen Positionierung wurden wir (mit 10 weite-
ren AGMAVen) jedoch aus der AK-DW-EKD 
ausgeschlossen. Da es nicht sein kann, dass 
auf mehrere tausende Mitarbeitende in der 
Württemberger Diakonie ein Tarifrecht Anwen-
dung findet, auf dessen Gestaltung diese kei-
nerlei Einfluss haben, haben wir konsequen-
terweise den Antrag gestellt, die Möglichkeit 
der Anwendung der AVR-DW-EKD in den 
AVR-Wü zu beenden. Dieser Antrag hat in der 
AK nicht die erforderliche Mehrheit gefunden 
und der Schlichtungsausschuss nach dem 
ARRG hat unserem Antrag auch nicht ent-
sprochen. Gleichwohl wurde in der Schlich-
tungsverhandlung deutlich, dass die Zustän-
digkeit für die AVR-Wü – und damit auch für 
Buch 4, also die AVR-DW-EKD innerhalb der 
AVR-Wü – bei der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion Württemberg liegt. Insofern werden wir 
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großes Interesse haben, Buch 4 zu gestalten 
und dazu Anträge zu stellen. Dies ist insbe-
sondere deshalb erforderlich, da es nicht sein 
kann, dass sich Diakonieeinrichtungen in 
Württemberg aufgrund unterschiedlicher Tarif-
bedingungen gegenseitig Konkurrenz machen. 
Parallel dazu haben wir als AGMAV-
Württemberg das Diakonische Werk der EKD 
wegen des Rauswurfes aus der AK-DW-EKD 
verklagt. Hintergrund dieser Klage ist, dass die 
Arbeitgeber – hier durch ihr Leitungsgremium, 
die Diakonische Konferenz – die Spielregeln 
für die Arbeitsrechtssetzung selbst festgelegt 
haben, ohne dazu eine kirchengesetzliche Le-
gitimation zu haben. Es gibt lediglich ein kirch-
liches Selbstverwaltungsrecht im Grundge-
setz, nicht jedoch ein „Diakonisches Selbstver-
waltungsrecht“. Beim Amtsgericht Stuttgart 
wurden wir als AGMAV zwar grundsätzlich für 
Klagefähig erachtet, das Gericht sah in der 
Sache jedoch eine innerkirchliche Angelegen-
heit und hat auf den kirchlichen Rechtsweg 
verwiesen. Diesen werden wir nun weiter prü-
fen. 
 
Interessengegensätze zwischen Arbeitge-
bern und den Mitarbeitenden 
 
Alles in Allem ist nach wie vor deutlich: In der 
Markt- und Wettbewerbsorientierten Diakonie 
sind die Interessengegensätze zwischen den 
Arbeitgebern und den Mitarbeitenden gewaltig. 
Deutlicher als der langjährige Vorsitzende des 
sogenannten Diakonischen Arbeitgeberver-
bandes (VdDD) kann man dies kaum zum 
Ausdruck bringen: 
„Natürlich weiß ich - und der Verband diakoni-
scher Dienstgeber in Deutschland VdDD nicht 
minder -, dass der soziale Sektor ein Refinan-
zierungsproblem hat, das aber wegen demo-
graphischer und vielfältiger sonstiger Entwick-
lungen kein politischer Mensch lösen wird - es 
wird nicht mehr Geld im System ge-
ben, auch wenn es noch so lautstark und lar-
moyant gefordert wird, denn das System 
wird in sich zunehmend unbezahl-
bar: Immer weniger arbeitende Men-
schen müssen immer mehr Bedürftige via 
Transferleistung unterstützen.  
Deswegen ist es von entscheidender Bedeu-
tung für die Zukunftsfähigkeit diakonischer 
Träger, dass sie ihre Arbeit innerhalb der von 
ihnen kaum beeinflussbaren Rahmenbedin-
gungen so klientenorientiert, effizient und 

kostenbewusst wie möglich gestalten.  
Dafür bietet der Dritte Weg ein geeignetes 
Verfahren. …“ 
 
In der Arbeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on sind wir mit diesem massiven Interessen-
gegensatz laufend konfrontiert und wir können 
im Interesse unserer Mitarbeitenden – und 
letztlich im Interesse unseres Sozialstaates – 
nur Erfolge erzielen, wenn wir weiterhin klare 
Zielsetzungen (Strategie Flächentarifvertrag) 
verfolgen und dazu in der Lage sind, diese 
auch durchzusetzen. Dies erfordert ein hohes 
Maß an Bewusstseinsbildung bei allen MAVen 
und darüber hinaus bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Dies wiederum ist Grundlage 
für unsere Mobilisierungsfähigkeit und die wer-
den wir auch künftig dringend brauchen. 
Insofern liegen auch in der nun neu beginnen-
den Amtsperiode große Aufgaben vor uns, 
packen wir´s an! 
 
Ursel Spannagel,  

Termine  

Vollversammlung 
Donnerstag, 6. Dezember 
 

Regionalversammlungen  
Nord: Dienstag, 16. Oktober 2012 
Ost und West: Donnerstag, 18. Oktober 2012 
Süd: Donnerstag, 25. Oktober 2012 
 
Arbeitskreise: 
AK Gleichstellung 
Freitag, 09.11.2012 um 9:00 Uhr Im DWW 
Stuttgart 
 
AK Lehrkräfte  
Dienstag, 19.06.2012  
im Oberlinhaus Reutlingen 
 
AK Jugend- und Auszubildendenvertretun-
gen 
Freitag, 14. September 10:00 - 15:00 Uhr  
im Sonnenhof Schwäbisch Hall 
22. - 23. Oktober 2-tägige Schulung für JAVen 
in der Karl-Kloß-Bildungsstätte Stuttgart-
Feuerbach  
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Ganz schön kompliziert, das mit dem Urlaub. 
Wie viel Urlaub gibt es denn nun? Sind es 20, 
24, 26, 29, 30, 35 Tage? 
 
Nein wir spielen nicht Skat, das sind die unter-
schiedlichen Urlaubsansprüche für Beschäftig-
te: 20 Tage ist der gesetzliche Mindestan-
spruch in der 5-Tagewoche, wenn nicht in ei-
nem Tarifwerk etwas anderes geregelt ist. 24 
Tage gibt es für Arbeitnehmerinnen, wenn sie 
in der 6-Tagewoche arbeiten, 26 Tage ist der 
Anspruch nach AVR Württ. für unter 30 Jähri-
ge, 29 Tage gibt es für über 30 Jährige, 30 
Tage für über 40 Jährige und 35 Tage ist die 
Obergrenze für den Zusatzurlaub bei Schicht-
arbeit.  
 
So war es zumindest bisher. Im März hat das 
Bundesarbeitsgericht geurteilt, dass die Ur-
laubsstufen im Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes gegen das allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz verstoßen. Die Richter am BAG 
waren der Meinung, dass über 40 Jährige 
nicht mehr Erholung brauchen als unter 30 
Jährige. Für die Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes gilt damit: 
Bis zum 1.1.2013 haben alle Beschäftigten 30 
Tage Urlaub.  
Die Gewerkschaft ver.di musste auf Grund des 
Urteils den tariflichen Urlaubsanspruch neu 
verhandeln. Die Arbeitgeber nutzten die Tatsa-
che, dass zugleich Entgeltverhandlungen ge-
führt wurden aus, um einen tariflichen Urlaubs-
anspruch durchzusetzen, der 29 Tage für alle 
vorsieht.  
 
Ab dem 1.1.2013 gilt für den öffentlichen 
Dienst: Alle bekommen 29 Urlaubstage, wer 
älter als 55 ist, 30 Urlaubstage, wer bis zum 
31.12.2012 einen Anspruch von 30 Tagen er-
reicht, behält die 30 Tage. 
Was gilt nun in der Diakonie? Haben bei uns 
auch alle 30 Tage Urlaub? Erst mal Nein! Das 
Urteil gilt nur im öffentlichen Dienst, unsere 
AVR basiert zwar auf dem TVöD, aber es ist 
die AVR. Bei uns gilt daher noch die alte Re-
gelung.  
Die Arbeitgeber haben sich in der letzten Sit-
zung der Arbeitsrechtlichen Kommission am 
13. Juli 2012 dafür ausgesprochen, flächende-
ckend 30 Tage zu gewähren und dies so auch 
entsprechend innerhalb der Diakonie zu kom-

munizieren.  
 
Aber wer die Urlaubstage nicht einfordert, der 
bekommt sie vielleicht nicht. Man muss dem 
Arbeitgeber also mitteilen, dass wir im Jahr 
2012 die 30 Urlaubstage haben wollen. Sollte 
der Arbeitgeber sich gegen diesen Urlaub aus-
sprechen, dann bleibt nichts anderes übrig, als 
vor das Arbeitsgericht zu gehen und den Ur-
laubsanspruch einzuklagen. 
 
Für 2011 gibt es keinen Anspruch mehr, da 
der Urlaub für 2011 am 1.7.2012 verfallen ist. 
Das heißt aber nicht, dass die MAV nicht ver-
handeln könnte und versuchen kann, wenigs-
tens einen Teil des Anspruches zu retten. 
 
Ab dem 1.1.2013 gilt dann vermutlich auch in 
der Diakonie die Regelung des TVöD: 
 
Wer nach der bisherigen Regelung schon jetzt 
Anspruch auf 30 Tage Urlaub hatte oder ihn 
2012 erlangt, behält diesen Anspruch auch 
künftig. 
Wer jedoch den Arbeitgeber wechselt und un-
ter 55 Jahre alt ist, hat beim neuen Arbeitge-
ber nur noch Anspruch auf 29 Urlaubstage.  
 
Aber: Erst wenn die entsprechenden Ände-
rungstarifverträge zugestellt sind und keine 
der Seiten in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on Einwendungen nach § 3 Abs. 4 Teil 1 AVR-
Wü/I erhebt, gilt die neue Urlaubsregelung des 
TVöD auch in den AVR-Württemberg - Erstes 
Buch -. 

 
Die Redaktion wünscht erholsamen Urlaub! 

Urlaub für Durchblicker 
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Es ist sieben Uhr morgens und saukalt in Ess-
lingen. Im Hof des Theodor-Rothschild-Haus 
steht ein Campingtisch mit Kaffeekannen und 
Becher. Auf dem Dach weht die ver.di Fahne 
und die Fahne der AGMAV- Württemberg. An 
den Eingängen der Einrichtung leuchten rote 
Plakate: Warnstreik! Dieser Betrieb wird be-
streikt! Noch sind es die gewerkschaftlichen 
Vertrauensleute, die etwas einsam um den 
Kaffeetisch herumstehen. 
Die Spannung ist zu spüren. Kommen die Kol-
leginnen und Kollegen, schaffen wir eine Be-
teiligung, die den Namen Streik verdient? Ist  
7.00 Uhr für Pädagogen nicht zu früh? Aber 
die Sorge war unbegründet, um 7.45 Uhr 
mussten Tassen gespült und nochmals Kaffee 
gekocht werden, weil die mehr als sechzig Be-
schäftigten der 
Stiftung Jugendhil-
fe: aktiv an diesem 
kalten Morgen den 
Kaffee nicht nur 
zum wach werden 
brauchen, sondern 
auch um sich die 
Hände zu wärmen. 
Den Rest Müdig-
keit vertreiben das 
Megaphon und der 
Lärm der Triller-
pfeifen, eine Auftakt -„Kundgebung“ zum 
Streik auf dem Gelände einer diakonischen 
Einrichtung hat es auch noch nicht so oft ge-
geben. Heidi Pfeiffer, Gewerkschaftssekretärin 
und Wolfgang Lindenmaier, Vorsitzender der 
GesamtMAV sprechen zu den Beschäftigten. 
Heidi Pfeiffer machte noch einmal klar, um 
was es geht: „Wir streiken heute für eine ange-
messene Bezahlung, für Respekt und Aner-
kennung der Berufe des öffentlichen Dienstes, 
wir brauchen mindestens 200 Euro und 6,5% 
mehr Lohn!“ Unter dem Beifall der Beschäftig-
ten berichtete sie, dass es gelungen ist mit 
dem Vorstand der Einrichtung eine Not-
dienstvereinbarung abzuschließen. In dieser 
Notdienstvereinbarung wurde geregelt, dass 
die Wohngruppen so zu besetzen sind, dass 
die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. Aber vor 
allem war in dieser Vereinbarung festgeschrie-
ben, dass es keine arbeitsrechtlichen Maßnah-
men gegen Streikende geben wird und dass 

der Notdienst von den Beschäftigten zu leisten 
ist, die nicht am Streik teilnehmen wollen. 
Wolfgang Lindenmaier begründete gegenüber 
seinen Kolleginnen und Kollegen nochmals, 
warum ver.di auch die Beschäftigten diakoni-
scher Einrichtungen zum Streik aufgerufen 
hat: „ Wir sind heute in einen ganztägigen Par-
tizipationsstreik getreten, weil wir Teil der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge sind, wir sind Teil 
des öffentlichen Sozialsystems und wir wen-
den unwiderruflich die Entgelttabellen des öf-
fentlichen Dienstes an. Wenn die Arbeitgeber 
tatsächlich eine faire und auskömmliche Refi-
nanzierung unserer Arbeit wollen, wenn sie 
nicht Marktbeherrschung durch Lohndumping 
wollen, dann sollten sie diesen Streik unter-
stützen! Unsere Arbeit hat Respekt und Wert-

schätzung verdient, wir 
lassen uns auch nicht 
spalten in wichtige und 
unwichtige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. 
Wir sind eine Diakonie 
und wir brauchen mehr! 
Mehr Geld, mehr Res-
pekt, mehr Anerken-
nung!“ 
Nach diesem Auftakt 
machten wir uns auf 
den Weg zum Esslinger 

Klinikum, um uns mit den dort Beschäftigten 
zusammen zu schließen. Es war ein toller 
Empfang durch die streikenden Auszubilden-
den, die ihre Krankenpflegeschule verließen 
und dem Personal des Klinikums, das sich vor 
dem Haupteingang versammelt hatte.  
Es hätten natürlich mehr Kolleginnen und Kol-
legen sein dürfen, die aus dem Klinikum in 
den Warnstreik getreten sind, aber für uns war 
es ein tolles Bild, sichtbar und laut mit den e-
her schon streikgewohnten Kolleginnen und 
Kollegen des Klinikums zum Gewerkschafts-
haus zu ziehen. Lauter neue Erfahrungen, in 
einer langen Schlange anzustehen um sich in 
die Streikgeldlisten einzutragen, irgendwie ein-
gezwängt zwischen den Kollegen des Bauhofs 
und den Busfahrern der städtischen Verkehrs-
betriebe und immer die gleiche Frage: Warum 
seid ihr den heute hier, wir dachten, bei den 
Kirchen sei streiken verboten? Mit unseren 
Gesprächen haben wir vermutlich an einem 

Nie wieder Trittbrettfahrer! 
Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst! 
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Tag mehr über unsere Arbeit vermittelt als Vor-
stände unserer Einrichtungen im ganzen Jahr.  
Streiken ist ganz schön anstrengend, denn 
vom Gewerkschaftshaus ging es weiter zum 
Esslinger Rathaus, zur großen Streikkundge-
bung. In der Zwischenzeit waren wir schon 
mehrere hundert Beschäftigte des Landkreises  
und der Stadt Esslingen. Jetzt noch die Ab-
schlusskundgebung und dann waren die Kolle-
ginnen und Kollegen erst mal froh nach Hause 
zu kommen und die strapazierten Beine hoch-
zulegen. Zur Arbeit ging an diesem Tag nie-
mand mehr, nur die Kolleginnen, die Nachtbe-
reitschaft hatten, mussten um 22.00 Uhr wie-
der antreten, denn um 22.00 Uhr war der 
Streik zu Ende. 
Am nächsten Tag waren wir alle gespannt, wie 
reagiert Leitung, gibt es Ärger oder gilt die Ver-
einbarung? Es gab keinen Ärger, auch im Ge-
spräch mit den regionalen Leitungen war die 
Zustimmung zu unserem ersten Streik groß, 
zumindest solange bis wir Ihnen sagten, dass 
die Kolleginnen und Kollegen der Stiftung ver-
mutlich auch beim nächsten Warnstreik geru-
fen würden.  
Das wurde nicht so gerne gehört und das war 
auch gut so. Es wäre ja schade, wenn unser 
Streik nicht zu spüren gewesen wäre. Die Be-
triebsgruppe war jedenfalls entschlossen. „Wir 
haben noch Luft nach oben! Beim nächsten 
Mal sind wir mehr!“ 
Das nächste Mal war am 26.03.2012, der Lan-
desbezirk Baden Württemberg hatte nach 
Stuttgart mobilisiert, Frank Bsirske würde als 
Hauptredner in Stuttgart sein. Diesmal waren 
es schon fünf Einrichtungen, die zum Streik 
aufgerufen wurden und 400 Beschäftigte der 
Diakonie Württemberg waren streikbereit! We-
niger wäre auch ein Problem gewesen, dann 
hätte man uns ja nicht wahr genommen. Aber 
unser Diakonieblock in der großen Demonstra-
tion war laut und präsent, unsere mobilen 
Kirchenglocken (das Geläut der Öhringer 
Stiftskriche als MP3) waren nicht zu überhö-
ren. 
Auch die Stiftung Jugendhilfe war deutlich bes-
ser als beim ersten Streiktag vertreten. Dazu 
trug natürlich bei, dass der Notdienstvereinba-
rung diesmal getraut wurde. ... 
Fazit: Alle am Streik beteiligten Beschäftigten 
der Diakonie waren stolz auf sich, die alte Rol-
le des Trittbrettfahrens abzulegen und Teil ei-
ner mächtigen Tarifbewegung zu sein, das be-
deutet endlich den aufrechten Gang zu üben. 
Viele gute Gespräche über Sinn einer Gewerk-
schaftsmitgliedschaft führten auch ganz prak-

tisch zu Ergebnissen, nämlich zu vielen Eintrit-
ten in unsere Gewerkschaft ver.di. Die eigene 
Stärke wurde nicht zuletzt durch den Abschluss 
der Notdienstvereinbarung dokumentiert. 
Vor allem aber haben wir gezeigt, dass es kein 
Bundesarbeitsgericht braucht, um uns den 
Streik, unser selbstverständliches Grundrecht, 
zu erlauben, wir haben es einfach getan! Wir 
haben uns unser Recht genommen, so wie es 
vor uns schon immer war. Streikrecht fällt nicht 
vom Himmel, Streikrecht wird erkämpft. 
Aber es hat auch gezeigt, nur wenn die Diako-
nie begreift, dass wir Teil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge sind, wenn wir uns einreihen in 
eine starke Tarifbewegung werden wir erfolg-
reich kämpfen können. Wir lassen uns nicht 
mehr durch die Sprüche von Markt und aufge-
zwungener Konkurrenz entzweien. Soziale Ar-
beit hat einen Leitwährung, den Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes. Die Entgeltsysteme 
der arbeitsrechtlichen Kommissionen brauchen 
den Druck des TVöD. Die Arbeitnehmer, die 
den katholischen Dritten Weg befürworten, stel-
len exakt die gleiche Forderung wie die Ge-
werkschaft ver.di, sie werden voraussichtlich 
das gleiche Ergebnis bekommen, weil wir für 
sie mit gestreikt haben. 
In der arbeitsrechtlichen Kommission des dia-
konischen Werks der EKD hatte der Druck der 
Warnstreiks ein anderes Ergebnis: Hier wurde 
noch schnell ein Abschluss erzielt, bevor der 
öffentliche Dienst die Leitlinie festgelegt hat. 
2,9% sind das mäßige Ergebnis, aber beson-
ders schlimm ist, dass die Arbeitnehmervertre-
ter einer weiteren Spaltung der Diakonie zuge-
stimmt haben. Die Beschäftigten der Kranken-
häuser werden besser behandelt als die in der 
Behindertenhilfe, die aber sind immer noch 
besser dran als die in der  Jugendhilfe und Al-
tenhilfe. So wird nämlich der Auszahlungszeit-
raum gestreckt: im Krankenhaus gibt es im Mai 
mehr Geld, in der Behindertenhilfe im April, für 
die Altenhilfe gibt es erst im Mai eine Erhö-
hung. Das nennt sich dann funktionierende 
Dienstgemeinschaft! 
In Württemberg lebt man Dienstgemeinschaft 
anders: morgens um sieben mit der Kaffeetas-
se in der Hand, Gemeinschaft erleben mit den 
Fahrern der Stuttgarter Straßenbahn und den 
Müllwerkern. Bei den Arbeitern des Esslinger 
Bauhofes haben wir Dienstgemeinschaft erfah-
ren, die meisten diakonischen Arbeitgeber ha-
ben sich aus der Gemeinschaft mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern verabschiedet. Sie 
haben ihre Beschäftigten bedroht und be-
schimpft, genützt hat es nichts.  
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Einen solchen Andrang hat die Richterin am 
Amtsgericht wohl noch selten erlebt. Der Sit-
zungssaal war so gut gefüllt, dass selbst hinter 
dem Tisch der Richterin noch Kolleginnen und 
Kollegen auf dem Boden saßen. Die vielen 
Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertre-
ter, aber auch zahlreiche Pressevertreter woll-
ten erfahren, wie mit der Klage des Vorstan-
des der AGMAV gegen das Diakonische Werk 
Deutschland umgegangen wird. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Diako-
nie klagte die Mitarbeitendenseite gegen einen 
Beschluss der diakonischen Konferenz. Als 
teilrechtsfähige Untergliederung eines Mit-

glieds des diakonischen Werks der EKD wollte 
die AGMAV Württemberg die von der diakoni-
schen Konferenz beschlossene Ordnung 
durch ein „weltliches“ Gericht überprüfen las-
sen. Durch diese Ordnung wurde unter ande-
rem der AGMAV Württemberg die Beteiligung 
an der arbeitsrechtlichen Kommission auf 
Bundesebene verboten, weil wir uns in einer 
Erklärung für den Abschluss von Tarifverträ-
gen ausgesprochen hatten. 

Die Amtsrichterin tat sich mit der Klage 
schwer, sie musste entscheiden, ob für diese 
Klage ein weltliches oder ein kirchliches Ge-
richt zuständig ist.  

Die AGMAV Württem-
berg lies durch ihren 
Anwalt erklären, dass 
die vereinsrechtliche 
Organisation der Dia-
konie dazu führt, dass 
für interne Vereinsfra-
gen das Amtsgericht 
zuständig sei, der Aus-
schluss der württem-
bergischen AGMAV 
aus der arbeitsrechtli-
chen Kommission sei 
ein solcher vereinsin-
terner Vorgang.  

Die Amtsrichterin konn-
te sich dieser Argu-
mentation nicht an-
schließen und wies die 
Klage zurück, weil der 
kirchliche Rechtsweg 
einzuhalten sei. 

Auch wenn wir in der 
ersten Instanz mit un-
serer Klage gescheitert 
sind, war es doch eine 
wichtige Entscheidung: 
Das Amtsgericht ließ 
unsere Klage zu, es 
entschied dass wir 
rechtsfähig seien. Da-
mit wurde der Status 
der AGMAV Württem-
berg deutlich aufgewer-
tet.  

Neulich vor dem Amtsgericht: 

Erschienen in der Stuttgarter Zeitung am 23.5.2012 
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Am gestrigen Abend (25.6.2012 Anm.d.Red.)
wurde in der Zwingli-Kirche in Berlin-
Friedrichshain das Sonderarbeitsrecht der Kir-
chen als Arbeitgeber, der sogenannte „Dritte 
Weg“, zur Diskussion gestellt: Unter dem Titel 
„Dritter Weg. Irrweg! Ausweg?“ diskutierten 
Beschäftigte gemeinsam mit Arbeitgebern und 
interessierten Bürgern über Gegenwart und 
Zukunft des kirchlichen Sonderarbeitsrecht. 
Auf dem Podium saßen drei Experten, die sich 
nicht nur durch ihre langjährige berufliche Er-
fahrung in kirchlichen Einrichtungen sondern 
vor allem durch ihr Engagement für die Rechte 
von Beschäftigten in Kirchen und kirchlichen 
Einrichtungen auszeichnen.  
 

Zu Beginn der Diskussion gewährte Stephan 
Karus den Anwesenden einen persönlichen 
Eindruck in seine Lebens- und Leidensge-
schichte: Die Diözese kündigte ihm 2009 frist-
los, nachdem bekannt wurde, dass er nach 
der Trennung von seiner Ehefrau ein Kind mit 
einer neuen Partnerin bekommen hatte. Der 
Kündigungsgrund war ‚Ehebruch‘ – angesichts 
seiner Anstellung als Religionspädagoge galt 
sein ‚Ehebruch‘ sogar als schwerwiegender 
Loyalitätsverstoß. Karus‘ Schicksal sei kein 
Einzelfall. Im verkündungsnahen Bereich, also 
bei Priestern oder Religionspädagogen, gäbe 
es einige solcher Fälle – doch die Betroffenen 
sprechen nicht darüber. 
 
In den diakonischen Einrichtungen hingegen 
erlangen solche Schicksale vermehrt Aufmerk-
samkeit und rücken somit die Beschäftigungs-
verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zunehmend in den Fokus der Öffentlich-
keit. Hier nehmen prekäre Arbeitsbedingungen 
zu, berichtet Berno Schuckart-Witsch, Projekt-
sekretär bei ver. di für die Diakonie: Ausgrün-
dungen, Lohndumping und befristete Arbeits-
verträge gehören zur Beschäftigungsrealität. 
Darunter leiden insbesondere Frauen, da sie 
zu 80 Prozent im unteren Lohnbereich arbei-
ten. Die Belastung der Beschäftigten steige 
und trotzdem sind für über 450.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Tarifverträge kaum in 
Sicht. Laut Berno Schuckart-Witsch verschaf-
fen sich kirchliche Unternehmen wie die Dia-
konie mit ihrem Sonderarbeitsrecht einen 
Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt ge-
genüber anderen Dienstleistern im Sozialbe-
reich, die sich an die üblichen Gesetze halten 
müssen.  
 
So sieht es auch Wolfgang Lindenmaier, Mit-
glied in der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen im Diakonischen Werk Würt-
temberg, der viele Jahre mit den Beschäftigten 
in Württemberg für eine bessere Bezahlung 
gestritten hatte. Für ihn gehöre auch Streik zu 
einem wichtigen Arbeitskampfmittel. Auf die 
Frage wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter angesichts des Streikverbot für Be-
schäftigte in kirchlichen Einrichtung verhalten 
und ob Gott überhaupt bestreikt werden dürf-
te, bekräftigte Lindenmaier, dass bei dem 
Kampf um bessere Arbeitsbedingungen nicht 
Gott bestreikt wird sondern die weltlichen Un-
ternehmen. Streik sei also ein legitimes Mittel 
und würde dementsprechend auch angewen-
det werden – trotz Verbot und der jüngsten 
Urteile, die das Streikverbot weiterhin rechtfer-
tigen. Unterstützung in ihrem Kampf um das 
Streikrecht erhalten die Beschäftigten dabei 
von den Gewerkschaften. „Wenn es sein 
muss, dann ziehen wir bis vor das Bundesver-
fassungsgericht“, erklärte ver.di-
Gewerkschaftler Schuckart-Witsch.  
 
Die Rechte und Möglichkeiten der Mitarbeiter-
vertretungen seien weiterhin massiv einge-
schränkt. Wolfgang Lindenmaier und Stephan 
Karus, die selber jahrelang in Mitarbeiterver-
tretungen aktiv sind bzw. waren, sehen die 
Mitarbeitervertretungen strukturell benachtei-
ligt. Einerseits weißt die Repräsentanz der Ar-
beitnehmerseite Probleme auf: So besteht die 

Dritter Weg. Irrweg! Ausweg! 

V.l.n.r.:  Stephan Karus (ehem. DIAG) Wolfgang 
Lindenmaier (AGMAV), Raju Sharma (DIE LINKE), 
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Kirche auf die Kirchenmitgliedschaft für Ange-
hörige der Mitarbeitervertretungen von diako-
nischen Einrichtungen. Eine Mitgliedschaft, die 
sie aber für die Arbeit selbst nicht fordert. 
Wolfgang Lindemaier bringt es auf den Punkt: 
„Eine nicht christliche Putzfrau darf den evan-
gelischen Dreck wegräumen – ihre persönli-
chen Interessen aber nicht in der Mitarbeiter-
vertretung vertreten.“ Andererseits könne man 
in den paritätisch besetzten Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen, in denen die Mitarbeiter ge-
meinsam mit den Arbeitgebern die Arbeitsver-
hältnisse aushandeln, nicht von einer wirkli-
chen Parität sprechen, schließlich sitzen hier 
abhängig Beschäftigte ihren Arbeitgebern ge-
genüber. Auf gleicher Augenhöhe befinde man 
sich so sicherlich nicht. Zudem werden Mitar-
beitervertretungen aus den Kommissionen und 
somit von ihrer Mitbestimmung ausgeschlos-
sen, die in externe Tarifverhandlungen, bei-
spielsweise mit Gewerkschaften, treten.  
 
Trotzdem lassen sich engagierte Mitarbeiter 
wie Wolfgang Lindenmaier nicht davon abbrin-
gen, weiterhin für die Durchsetzung von ein-
heitlichen Tarifverträgen für Beschäftigte in 
kirchlichen Einrichtungen zu streiten. Die Dis-
kutanten sind sich einig: Der Dritte Weg ist am 
Ende und es ist an der Zeit, einen gemeinsa-
men Ausweg zu finden: Die Einführung eines 
bundesweit flächendeckenden und allgemein-
verbindlichen Tarifvertrages wäre hierbei ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es 
gibt bereits Tarifverträge, die auf allgemeine 
Zustimmung stoßen – ein flächendeckender 
Tarifvertrag müsse sich dann an diesen positi-
ven Beispielen orientieren.  
 

 
In der anschließenden Diskussion mit dem 
Publikum, unter dem auch zahlreiche Vertreter 
der Arbeitgeberseite vertreten waren, plädier-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 

eine gemeinsame Lösung. Alle Beteiligten 
müssen an einen Tisch geholt werden. Teil 
dieser Verhandlungen müsse auch eine Dis-
kussion über den Stellenwert sozialer Arbeit 
sein. Man müsse den gesellschaftlichen Wert 
sozialer Arbeit endlich anerkennen und auf 
Grundlage dessen über die Arbeitsbedingun-
gen jener diskutieren, die täglich in Pflegeein-
richtungen und Kindergärten einen wichtigen 
Beitrag für unser soziales Zusammenleben 
leisten. Dieser Appell richtet sich nicht nur an 
die Arbeitgeber sondern genauso an die Poli-
tik – schließlich setze diese die politischen 
Rahmenbedingungen. Daher sei man froh, 
dass das Thema endlich mehr öffentliche Auf-
merksamkeit beziehe. Die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE hat mit ihrem Antrag „Grundrechte 
der Beschäftigten in Kirchen und kirchlichen 
Einrichtungen stärken“ einen wichtigen Beitrag 
dazu geleistet. Nach Einbringung des Antra-
ges im Mai letzten Jahres erhielt die Debatte 
endlich Dynamik.  
 
Im Herbst diesen Jahres debattiert der Deut-
sche Bundestag abschließend über den An-
trag der Linksfraktion. Ich hoffe, dass sich die 
Abgeordneten stärker auf die Seite der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer stellen und 
unserem Antrag zustimmen werden. Darüber 
hinaus wird sich DIE LINKE auch weiterhin für 
die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in kirchlichen Einrichtungen einsetzen und 
dabei nicht nur die Entwicklung im sozialen 
Sektor thematisieren, sondern auch eine Dis-
kussion um den Stellenwert sozialer Arbeit 
einfordern. Dabei ist anzuerkennen, dass die 
beiden großen Kirchen in Deutschland mit ih-
ren Einrichtungen eine tragende Säule im So-
zial- und Gesundheitswesen sind. Zugleich 
geht es darum, die Kommunen in ihrer Verant-
wortung zur Sicherstellung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge zu stärken. Kindergärten, 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wer-
den zunehmend privatisiert. Dem wird sich 
DIE LINKE entgegenstellen und für die Rück-
gewinnung des Öffentlichen streiten. 
 
Quelle: www.raju-sharma.de 
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BUKO stellt Paritätische Arbeitsgruppe in Frage 
 
Die Bundeskonferenz (Buko) ist der Zusammenschluss der 
AGMAVen und Gesamtausschüsse im Bereich der Diako-
nie auf Bundesebene. 
Nach den Forderungen der Magdeburger Synode wurde 
auch die Buko zu einer sogenannten paritätischen Arbeits-
gruppe eingeladen. Die Beteiligung unter den von der EKD 
vorgegebenen Bedingungen war heftig umstritten. Uli Maier 
(AGMAV Württemberg) ist mit Siegfried Löhlau (CJD) einer 
der beiden Delegierten in der Arbeitsgruppe.  
Die Buko hat zur Frage der weiteren Mitarbeit folgende  
Erklärung verabschiedet: 
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Die Gewerkschaft ver.di hat am 21. Juni 2012 
gemeinsam mit der Bundeskonferenz der AG-
MAVen dem VdDD ein schwarzes Schaf ver-
liehen. 

Vorab wurde Herr Oelkers als Vorsitzender 
des Verbandes diakonischer Dienstgeber in 
einem Schreiben über den Anlass der Verlei-
hung informiert. (Siehe nächste Seite) 

Die Diakonie und vorneweg der VdDD igno-
riert hartnäckig seit Jahren die Interessen und 
Willensäußerungen der Mitarbeiterschaft. 
„Diverse Briefe, vielfache Diskussionen, hun-
derte von Aktionen bis hin zu Arbeitskampf-
maßnahmen durch Tausende Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der Diakonie haben 
nicht zu einem Sinneswandel Ihres Verbandes 
geführt.“ schreibt ver.di im Brief an Herrn Oel-
kers. Die diakonischen Arbeitgeber wurden 
aufgefordert, nicht länger das kirchliche Son-
derarbeitsrecht zu beanspruchen, sondern den 
eigenen Beschäftigten endlich demokratische 
Grundrechte, das Streikrecht und das weltliche 
Tarifrecht zu gewähren.  

Doch der VdDD will diesen „merkwürdigen Ge-
genstand“ nicht annehmen. Sie hätten kein 

Interesse an einem „konfrontativen, medialen 
Ereignis“ und wiesen in einem Antwortschrei-
ben an ver.di ausdrücklich auf ihr Hausrecht 
hin.  

Am 21. Juni haben sich trotzdem Delegierte 
der Bundeskonferenz mit ver.di Funktionären 
vor dem Sitz des VdDD in Berlin getroffen. 
Das Transparent der Demo aus Magdeburg 
mit den zighundert Unterschriften der Teilneh-
menden mit derForderung „Streikrecht ist 
Grundrecht“ wurde entrollt und das Schaf wur-
de „übergeben“ – es wurde eben deutlich 
sichtbar auf der Sprechanlage am Eingang 
platziert.  

Geboren wurde die „schwarze Schaf - Idee“ 
nach Aussagen von Nikolaus Schneider, EKD 
Ratsvorsitzender. Er bestreitet nicht, dass es 
schwarze Schafe in der Diakonie gibt, gegen 
die vorgegangen werden muss. Wir wollen 
helfen, diese schwarzen Schafe zu identifizie-
ren.  

Sicher ist: Der VdDD und der Dritte Weg 
haben das schwarze Schaf verdient. 

 
 
 
Ein schwarzes Schaf aus Styropor und  
weicher Wolle, gebastelt in Württemberg.  
 

VdDD hat Schwarzes Schaf ver.dient 
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besondere, Großeltern, Eltern, Schwiegerel-
tern, Ehegatten, Lebenspartner, Partner in 
eheähnlicher Gemeinschaft, Geschwister so-
wie Kinder und Enkelkinder. 
 
Während der Familienpflegezeit erhält die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter nicht lediglich 
das entsprechende verringerte Teilzeitentgelt, 
sondern zusätzlich einen Aufstockungsbetrag. 
Dieser beträgt die Hälfte der Differenz zwi-
schen Vollzeit- und Teilzeitentgelt (§ 3 Abs. 1 
Nr. 1 b FPflZG). Eine Mitarbeiterin bzw. ein 
Mitarbeiter, der bislang vollbeschäftigt war und 
nun ihre Arbeitszeit auf 50 % verringert, erhält 
somit während der Familienpflegezeit 75 %  
ihres bzw. seines monatlichen Bruttoeinkom-
mens. 
Nach der Familienpflegezeit beginnt die sog. 
Nachpflegephase. Zum Ausgleich für die Auf-
stockung des Entgelts während der Familien-
pflegezeit arbeitet die Mitarbeiterin bzw. der 
Mitarbeiter zumindest wieder in dem ursprüng-
lich vereinbarten Umfang, erhält aber weiter-
hin das reduzierte Entgelt wie in der Familien-
pflegezeit – und zwar so lange, bis die durch 
den Vorschuss vorab vergütete Arbeitszeit 
nachgearbeitet ist. 
 
 
Zur Finanzierung dieser Aufstockung erhält 
der Arbeitgeber vom Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben ein zinslo-
ses Darlehen in Höhe des Aufstockungsbetra-
ges. Hierzu muss der Arbeitgeber die schriftli-
che Vereinbarung über die Familienpflegezeit 
zwischen ihm und der Mitarbeiterin bzw. dem 
Mitarbeiter mit den oben genannten Bedingun-
gen vorlegen. Sie muss weiterhin einen aus-
drücklichen Hinweis darauf enthalten, dass 
nach dem Ende der Familienpflegezeit die 
Rückkehr zur ursprünglichen – oder einer hö-
heren – Wochenarbeitszeit erfolgt. 
 
Die Entgeltaufstockung erfolgt zu Lasten eines 
Wertguthabens (§§ 7b SGB IV). Wertguthaben 
sind Zeitwertkonten, die grundsätzlich in Ent-
gelt zu führen sind. Darin wird einerseits der 
durch den Vorschuss (die Aufstockung) auf-
wachsende negative Saldo während der Pfle-
gephase, andererseits der Ausgleich durch 
den Einbehalt von Arbeitsentgelt nach der 

Das neue Gesetz über die Familienpflege-
zeit ist am 1. Januar 2012 in Kraft getreten. 
Danach können Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter1 für die Dauer bis zu maximal 2 Jahren ihre 
Arbeitszeit reduzieren, um einen nahen Ange-
hörigen bzw. eine nahe Angehörige zu pfle-
gen. Einen Rechtsanspruch auf Abschluss ei-
nes solchen Vertrages gegenüber dem Arbeit-
geber hat die Mitarbeitern bzw. der Mitarbeiter 
im Einzelfall aus diesem Gesetz nicht. 
 
Das Familienpflegezeitgesetz ergänzt das 
Pflegezeitgesetz, wonach Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Recht haben,  
 

bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzu-
bleiben, um für einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in einer akut auf-
getretenen Pflegesituation eine be-
darfsgerechte Pflege zu organisieren 
oder eine pflegerische Versorgung in 
dieser Zeit sicherzustellen (§ 2 Abs. 1 
PflegeZG9 
 
bzw. 

 
von der Arbeitsleistung vollständig oder 

teilweise freizustellen sind, um einen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
in häuslicher Umgebung zu pflegen. 

 
Allerdings ergibt sich aus dem Pflegezeitge-
setz selbst für diese Tage keine Fortzahlung 
des Entgelts und auch die AVR-Württemberg 
– Erstes Buch – sieht dies bislang noch nicht 
vor. 
 
 
I. Inhalt des Familienpflegezeitgesetzes 
und dessen Möglichkeiten  
 
Auf der Grundlage des Familienpflegezeitge-
setzes kann daher die Verringerung der Ar-
beitszeit auf bis zu 15 Stunden pro Woche 
vereinbart werden für die Dauer von maximal 
2 Jahren. Bei wöchentlich unterschiedlichen 
Arbeitszeiten ist der jährliche Durchschnitt der 
wöchentlichen Arbeitszeit maßgebend.  
Die Reduzierung der Arbeitszeit erfolgt zu dem 
Zweck der Pflege eines pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen. Nahe Angehörige sind ins-

Neu! Das Gesetz über die Familienpflegezeit 
- Familienpflegezeitgesetz – FPfZG - 
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Pflegephase erfasst. Der Arbeitgeber führt die 
in der Nachpflegephase einbehaltenen Anteile 
vom Arbeitsentgelt zur Tilgung des Darlehens 
an das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben zurück. 
 
Die Familienpflegezeit ist an den Abschluss 
einer Versicherung gebunden. Diese trägt das 
Ausfallrisiko, das zum Beispiel dadurch entste-
hen kann, dass die Mitarbeiterin bzw. der Mit-
arbeiter aufgrund von Berufs- oder Erwerbun-
fähigkeit oder gar Tod nach der Familienzeit 
nicht an den Arbeitsplatz zurückkehrt und das 
Wertkonto nicht ausgleichen kann. 
 
Darüber hinaus besteht ein besonderer Kündi-
gungsschutz für die Mitarbeiterin bzw. den Mit-
arbeiter: Das Arbeitsverhältnis darf grundsätz-
lich nicht wegen der Inanspruchnahme der 
Familienpflegezeit gekündigt werden. Eine 
Kündigung ist in besonderen Einzelfällen nur 
möglich, wenn die zuständige Behörde dies für 
zulässig erklärt. 
 
 
II. Verringerung der Arbeitszeit zur Pflege 
eines pflegebedürftigen Angehörigen 
 
1. nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. b) Teil 2 AVR-
Wü/I 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Ar-
beitsvertrag auf der Grundlage der AVR-
Württemberg – Erstes Buch – (TVöD) haben 
daneben einen vertraglichen Anspruch auf 
Verringerung der vertraglich festgelegten Ar-
beitszeit, wenn sie einen nach ärztlichem Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen tatsächlich pflegen und dringende dienstli-
che bzw. betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Teilzeitarbeit kann zunächst auf 
bis zu 5 Jahre befristet werden und kann ggf. 
auch verlängert werden.  
 
In diesem Fall erhalten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter allerdings nur das Entgelt ent-
sprechend ihrer für diese Zeit vereinbarte Ar-
beitszeit nach § 24 Abs. 2 Teil 2 AVR-Wü/I. 
Eine Aufstockung ist im Unterschied zu den 
Regelungen im Rahmen der Familienpflege-
zeit nicht vorgesehen. 
 
2. nach § 29a Abs. 8 in Verbindung mit Ab-
satz 1 AVR DW EKD 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Ar-
beitsvertrag auf der Grundlage der AVR DW 
EKD bzw. der AVR-Württemberg – Viertes 

Buch – haben daneben ebenfalls einen ver-
traglichen Anspruch auf Verringerung der ver-
traglich festgelegten Arbeitszeit, wenn sie ei-
nen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen tatsächlich pflegen und drin-
gende dienstliche oder betriebliche Verhältnis-
se dem nicht entgegenstehen. Die Teilzeitar-
beit kann zunächst für mindestens sechs Mo-
nate, längstens drei Jahre befristet werden 
und ggf. einmalig längstens um weitere drei 
Jahre verlängert werden. 
 
Auch in diesem Fall erhalten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nur das Entgelt entspre-
chend der für diese Zeit vereinbarte Arbeits-
zeit nach § 21 AVR DW EKD. Eine Aufsto-
ckung ist auch hier im Unterschied zu den Re-
gelungen im Rahmen der Familienpflegezeit 
nicht vorgesehen. 
 
 
III. Mitbestimmung der MAV nach § 42 
Buchst. k) MVG  
 
Die MAV hat ein eingeschränktes Mitbestim-
mungsrecht bei Ablehnung eines Antrages 
auf Ermäßigung der Arbeitszeit oder Beur-
laubung in besonderen Fällen (aus familien
- oder arbeitsmarktpolitischen Gründen) 
nach § 42 Buchst. k) MVG: 
 
Die Pflege eines pflegebedürftigen Angehöri-
gen im Sinne des Familienpflegezeitgesetzes 
stellt einen solchen „familienpolitischen“ Grund 
dar. Stellt die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter 
einen Antrag auf Reduzierung der Arbeitszeit 
auf der Grundlage des Familienzeitgesetzes 
(siehe I. ) oder des § 11 Abs. 1 Satz 1 Buchst. 
b) Teil 2 AVR-Wü/I  (siehe II.1) bzw. § 29a 
Abs. 8 in Verbindung mit Absatz 1 AVR DW 
EKD (siehe II.2) und will der Arbeitgeber die-
sen Antrag ablehnen, bedarf dies der Zustim-
mung der MAV. Will der Arbeitgeber einem 
solchen Antrag stattgeben, kann er dieses mit-
bestimmungsfrei tun. 
 
 
Stand: Juni 2012 
 
 
Andrea Unterweger-Rösiger, Geschäftsführerin 
Jochen Häussermann-Schuler, Referent 
 



AGMAV Mitteilungen Nr. 103  Juli 2012 34 

1.  für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit einem Arbeitsvertrag auf der 
Grundlage der AVR-Württemberg – 
Erstes Buch - ,  

 
 für die der Besondere Teil 
Krankenhäuser einschließlich 
ergänzender Bestimmungen 
(Teil 3.2 AVR-Wü/I) 
 
oder  
 
 der Besondere Teil Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen 
((BT-B) einschließlich ergän-
zender Bestimmungen (Teil 
3.3 AVR-Wü/I) 
 

gilt, sowie  
 
 

2. für Auszubildende bzw. Schülerin-
nen und Schüler, für die die Bestim-
mungen zum TVAöD – Besonderer 
Teil Pflege – (Teil 4.3 AVR-Wü/I) gel-
ten  

 
und 

 
für Praktikantinnen und Praktikan-
ten, für die die Bestimmungen zum 
TVPöD (Teil 4.4 AVR-Wü/I) Anwen-
dung finden. 

 
 
 
1. Zeitzuschlag für Nachtarbeit nach § 46 
Abs. 6 Teil 3.2 AVR-Wü/I bzw. § 46 Abs. 5 
Teil 3.3 AVR-Wü/I  
 
Seit 1. Januar 2011 erhalten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einen Zeitzuschlag für die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes in den Nachtstun-
den. Dieser beträgt 15. v. H. des jeweils zu-
stehenden Bereitschaftsdienstentgeltes pro 
Stunde und wird zusätzlich zum Bereitschafts-
dienstentgelt (§ 46 Abs. 4 Teil 3.2 AVR-Wü/I 
bzw. § 46 Abs. 4 Teil 3.3 AVR-Wü/I) bezahlt. 
 
Dieser Zeitzuschlag wird für die Bereitschafts-
dienststunden in der Nachtzeit (§ 7 Abs. 5 Teil 

2 AVR-Wü/I). – also in der Zeit von 21 Uhr 
bis 6 Uhr -  gewährt. Er wird nicht lediglich für 
die nach § 46 Abs. 1 bzw. Abs. 3 Teil 3. bzw. 
Teil 3.2 AVR-Wü/I als Arbeitszeit umgerechne-
te Bereitschaftsdienstzeit gezahlt, sondern 
vielmehr für die gesamte Zeit der Bereit-
schaft in der Nacht, unabhängig davon, in 
welchen Stunden tatsächlich Arbeitsleis-
tung erbracht wird.  
 
Damit trägt diese Vorschrift der gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 6 Abs. 5 ArbZG Rech-
nung, Bereitschaftsdienst in der Nachtzeit in 
seiner gesamten Dauer auszugleichen, unab-
hängig davon, in welchen Arbeitsstunden tat-
sächlich Arbeitsleistung erbracht wurde.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten somit 
für jede Nachtarbeitsstunde in der Zeit des 
Bereitschaftsdienstes einen Zuschlag in Höhe 
von 15 %, unabhängig davon, ob sie in dieser 
Zeit zur Arbeitsleistung herangezogen werden 
oder nicht. 
 
 
2. Zeitzuschlag für Nachtarbeit in der Zeit 
des Bereitschaftsdienstes für Auszubilden-
de bzw. Schülerinnen und Schüler nach § 
8b Teil 4.3 AVR-Wü/I sowie für Praktikantin-
nen und Praktikanten nach § 9 Abs. 1 Satz 
2 TVPöD 
 
Auch Auszubildende bzw. Schülerinnen und 
Schüler, für die Teil 4.3 AVR-Wü/I gilt, sowie 
für Praktikantinnen und Praktikanten nach Teil 
4.4 AVR-Wü/I erhalten einen Zeitzuschlag für 
Nachtarbeit in der Zeit des Bereitschaftsdiens-
tes.  
 
Dieser Zeitzuschlag wird für die Bereitschafts-
dienststunden in der Nachtzeit (§ 7 Abs. 5 Teil 
2 AVR-Wü/I). – also in der Zeit von 21 Uhr 
bis 6 Uhr -  gewährt. Er wird nicht lediglich für 
die nach § 46 Abs. 1 bzw. Abs. 3 Teil 3. bzw. 
Teil 3.2 AVR-Wü/I als Arbeitszeit umgerechne-
te Bereitschaftsdienstzeit gezahlt, sondern 
vielmehr für die gesamte Zeit der Bereit-
schaft in der Nacht, unabhängig davon, in 
welchen Stunden tatsächlich Arbeitsleis-
tung erbracht wird.  
 
Er beträgt für jede Stunde Nachtarbeit in der 

Zeitzuschlag für Nachtarbeit  
während des Bereitschaftsdienstes 
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Zeit des Bereitschaftsdienstes mindestens 
1,28 Euro pro Stunde. 
 
 

 
Zusatzurlaub für während des  

Bereitschaftsdienstes geleistete  
Nachtarbeitsstunden 

 
 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ei-
nem Arbeitsvertrag auf der Grundlage der 
AVR-Württemberg – Erstes Buch - ,  
 

 für die der Besondere Teil Kran-
kenhäuser einschließlich ergänzen-
der Bestimmungen (Teil 3.2 AVR-
Wü/I) 

 
oder  

 
 der Besondere Teil Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen ((BT-B) 
einschließlich ergänzender Bestim-
mungen (Teil 3.3 AVR-Wü/I) 

 
gilt. 

 
 
Ebenfalls seit 1.1.2011 erhalten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Zusatzurlaub für nächtli-
chen Bereitschaftsdienst nach § 55 Abs. 4 Teil 
3.2 bzw. 53 Abs. 4 Teil 3.3 AVR-Wü/I in Höhe 
von 2 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Mitarbeite-
rin bzw. der Mitarbeiter mindestens 288 Stun-
den ihres bzw. seines Bereitschaftsdienstes 
kalenderjährlich in der Zeit zwischen 21.00 
Uhr und 6.00 Uhr leistet. Der Anspruch auf 
Zusatzurlaub entsteht, sobald die Vorausset-
zungen des § 55 Abs. 4 Teil 3.2 bzw. § 53 
Abs. 4 Teil 3.3 AVR-Wü/I im Laufe des Kalen-
derjahres erfüllt sind, d.h. 288 nächtliche Be-
reitschaftsdienststunden im laufenden Kalen-
derjahr abgeleistet wurden.  
Bei Teilzeitkräften erfolgt eine entsprechende 
Herabsetzung der für den Anspruch auf Zu-
satzurlaub erforderlichen nächtlichen Bereit-
schaftsdienststunden. 
 
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, steht 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein An-
spruch auf Zusatzurlaub in Höhe von 2 Ar-
beitstagen zu. 

Wie beim Nachtarbeitszuschlag in der Zeit des 
Bereitschaftsdienstes sind für den Zusatzur-
laub nicht die nach § 46 Abs. 1 bzw. Abs. 3 
Teil 3.2 oder Teil 3.3 AVR-Wü/I als Arbeitszeit 
gewerteten Stunden des Bereitschaftsdiens-
tes, sondern die in der Zeit zwischen 21.00 
Uhr und 6.00 Uhr (§ 7 Abs. 5 Teil 2 AVR-Wü/I) 
geleisteten Bereitschaftsdienststunden zu-
grunde zu legen, unabhängig davon, ob die 
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter jeweils zur 
Arbeitsleistung herangezogen wurde. 
 
Während des Bereitschaftsdienstes geleistete 
Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleis-
tet werden, für die Zusatzurlaub für Wechsel-
schicht- und Schichtarbeit zusteht, bleiben un-
berücksichtigt. Dies bedeutet, dass eine wech-
selseitige Anrechnung von geleisteten Nacht-
arbeitsstunden nicht möglich ist. Andererseits 
können Nachtarbeitsstunden in der Zeit des 
Bereitschaftsdienstes, die im Rahmen von 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit geleistet 
werden, und nicht zu einem entsprechenden 
Zusatzurlaubsanspruch für Wechselschicht- 
und Schichtarbeit führen, in die Ermittlung der 
Stundenzahl für Zusatzurlaub für nächtlichen 
Bereitschaftsdienst nach § 55 Abs. 4 Teil 3.2 
bzw. 53 Abs. 4 Teil 3.3 AVR-Wü/I einbezogen 
werden.   
 
Insgesamt darf die Höchstgrenze von Erho-
lungsurlaub und Zusatzurlaub in Höhe von 35 
Arbeitstagen im Kalenderjahr– bei Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die das 50. Lebens-
jahr vollendet haben, in Höhe von 36 Arbeits-
tagen im Kalenderjahr - nicht überschritten 
werden.  
 
 
Andrea Unterweger-Rösiger 
Geschäftsführerin der AGMAV 
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Grundsatz: Auch an Heiligabend und Sil-
vester ist „bezahlt“ frei 
 
Grundsätzlich werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am 24. und 31. Dezember von der 
Arbeit freigestellt, soweit es die betrieblichen 
bzw. dienstlichen Verhältnisse zulassen (§ 6 
Abs. 3 Satz 1 Teil 2 AVR-Wü/I). Hierfür erhal-
ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ent-
geltfortzahlung nach § 21 Satz 1 Teil 2 AVR-
Wü/I. 
 
 
Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an Heiligabend und/oder Silvester arbeiten 
müssen  
 
Nicht in allen Einrichtungen ist die Freistellung 
an diesen Tagen möglich. Insbesondere in 
Einrichtungen, die rund um die Uhr an allen 
Tagen Menschen betreuen, muss auch an 
Heiligabend und/oder Silvester gearbeitet wer-
den. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 
24. und/oder am 31. Dezember arbeiten müs-
sen, ist entsprechender Freizeitausgleich an 
einem anderen Tag innerhalb von drei Mona-
ten zu gewähren. Der Freizeitausgleich ist in 
demselben Umfang zu gewähren. Hat die Mit-
arbeiterin bzw. der Mitarbeiter am 24. und/
oder am 31. Dezember zum Beispiel acht 
Stunden gearbeitet, erhält sie auch acht Stun-
den Freizeitausgleich an einem anderen Ar-
beitstag. Dies bedeutet, dass sie „ihren Feier-
tag“ an einem anderen Tag bezahlt frei hat. 
 
Neben dem Freizeitausgleich erhält die Mitar-
beiterin bzw. der Mitarbeiter für die am 24. 
und/oder 31. Dezember geleistete Arbeit Zeit-
zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst f) 
Teil 2 AVR-Wü/I. Dieser beträgt für jede ge-
leistete Stunde 35 v.H. des Stundenentgelts 
der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
 
 
Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Heiligabend und/oder Silvester dienstplan-
frei haben  
 

In unseren Einrichtungen arbeiten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Betreuung 
oder Pflege in aller Regel zwar in der 5-Tage-
Woche, allerdings ist die Arbeit auch auf das 
Wochenende verteilt. Prinzipiell arbeiten sie 
daher an allen Tagen. 
 
Diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die am 24. und/oder 31. Dezember nicht im 
Dienstplan geplant sind, leisten ihre „gesamte“ 
Arbeitszeit an den anderen Tagen in der Wo-
che. Diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
steht nach § 2 EFZG für die dienstplanmäßig 
freien Tage – hier: 24. und /oder 31. Dezem-
ber – keine Vergütung zu, weil sie nicht wegen 
des Feiertags, sondern wegen des Dienstpla-
nes frei haben. Dieser Ungleichbehandlung 
wird durch die Protokollerklärung § 6 Abs. 3 
Satz 3 Teil 2 AVR-Wü/I in Verbindung mit der 
Protokollerklärung Rechnung getragen.  
Bei diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vermindert sich die regelmäßige Arbeitszeit  
für den 24. und/oder 31. Dezember –  also 
innerhalb der 1. Zeile des Dienstplans - um die 
dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden, so-
fern der 24. bzw. 31. Dezember auf einen 
Werktag (Achtung!! Montag bis Samstag!!) 
fällt.  
 
 
 
Die Mitarbeitervertretung hat im Rahmen 
ihres Mitbestimmungsrechts nach § 40 
Buchst. d) MVG bei der Lage der Arbeits-
zeit und der Verteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage darauf zu ach-
ten, dass der Dienstgeber diese Regelun-
gen bei der Dienstplangestaltung umsetzt!! 
 
 
Andrea Unterweger-Rösiger 
Geschäftsführerin 
 
 

Alle Jahre wieder: 
Heiligabend und Silvester  
– wer möchte da arbeiten? 
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An den 
Vorsitzenden der AGMAV 
Uli Maier 
 
 
Antrag des Arbeitskreises Gleichstellung von 
Frauen und Männern an die AGMAV zum The-
ma „Inklusive Sprache“ 
 
Der Arbeitskreis Gleichstellung befasst sich 
nun seit Jahren mit dem Thema „Inklusive 
Sprache“ im Bezug auf Frauen und Männer. 
Schon im Jahr 2005 war dies Thema der 
Fachvollversammlung für Gleichstellungsbe-
auftragte, es gab Beiträge in den AGMAV-
Mitteilungen, in diakonischen Einrichtungen 
wurde die „Handreichung zu einer geschlech-
tergerechten Sprache im Diakonischen Werk 
der EKD (2001)“ verteilt. 
 
Sprache ist das Mittel der Kommunikation und 
formt in unserer „Kommunikationsgesellschaft“ 
unser Bewusstsein. Um Frauen und Männer 
gleichermaßen wahr zu nehmen, bedarf es 
auch der Erwähnung beider Geschlechter.  
 
In diakonischen Einrichtungen in Württemberg 
– wie im übrigen Sozialbereich auch – ist die 
Mehrheit der Mitarbeitenden zudem weiblich. 
In manchen Einrichtungen wird von Seiten der 
Gleichstellungsbeauftragen der MAVen ver-
sucht, das Thema vor Ort voranzubringen. Da-
bei stoßen sie aber häufig 
auf Schwierigkeiten und 
müssen feststellen, dass 
es nach wie vor nicht 
selbstverständlich ist, 
beim Gebrauch der Spra-
che (schriftlich wie münd-
lich) beide Geschlechter 
einzubeziehen. Es ist 
nicht Intension des AK 
Gleichstellung, dass nur 
noch in „weiblicher Form“ 
geredet und publiziert 
wird. Der AK Gleichstel-
lung legt Wert darauf, 
dass Männer und Frauen 
gleichermaßen gemeint 
und angesprochen sind.  
 
 

Für die Gleichstellungsbeauftragten, die sich in 
ihren Einrichtungen und in ihren MAVen für 
eine inklusive Sprache einsetzen, kommt er-
schwerend hinzu, dass auch bei Veranstaltun-
gen und in den Publikationen der AGMAV 
nicht durchgängig eine inklusive Sprache ge-
braucht wird. Wir sehen die AGMAV und uns 
als Vertretung der Mitarbeitenden hier in einer 
Vorbildfunktion. 
 
Der AK Gleichstellung fordert deshalb den AG-
MAV-Vorstand auf, zukünftig intern darauf zu 
achten, dass bei den gesprochenen und ge-
schriebenen Worten der AGMAV eine inklusive 
Sprache gebraucht wird. 
 
Auch die Sprache bestimmt das Bewusst-
sein und schafft Wirklichkeiten! Je häufiger 
der geschlechtergerechte Gebrauch der 
Sprache sowohl mündlich wie auch schrift-
lich wahrgenommen werden kann, um so 
selbstverständlicher wird eine geschlech-
tergerechte Sprache auch in den diakoni-
schen Einrichtungen durchsetzbar und üb-
lich werden. 
 
Für den AK Gleichstellung 
 
Ursel Spannagel 
Christian Lawan 

„Inklusive Sprache“ 
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ge, die Stiftung evangelischer Altenheime, die Sa-
mariterstiftung, die Korntaler und Herrenberger 
Schwesternschaft und viele andere Diakonische 
Einrichtungen Tochterfirmen außerhalb der Diako-
nie gegründet haben, um sich selbst Personal zu 
leihen oder in Form von sogenannten Werkverträ-
gen, billiges Personal zu beschäftigen. Da gibt es 
die absurdesten Sprachregelungen, um die von 
diakonischen Einrichtungen betriebene und von 
den Kirchengerichten und der evangelischen Syno-
de verbotene dauerhafte Leiharbeit zu verschlei-
ern. 
 
Nun könnte man auch die anderen Thesen beson-
ders überprüfen und wahrscheinlich müsste an-
schließend die Überschrift lauten: „Ein guter Grund 
für die Übernahme des TVöD in das diakonische 
Arbeitsrecht in Württemberg!“ 
 
Direkt nach den Thesen zum guten Arbeitsrecht 
darf dann der Vertreter des Verbandes diakoni-
scher Dienstgeber in Deutschland Dietmar Prexl, 
Vorstand der Nikolauspflege in Stuttgart, die Vor-
züge der Eingruppierungsordnung und der Entgel-
te der Bundes-AVR loben. Ein netter Versuch die 
Vergütungen schön zu reden ist das Beispiel des-
besserverdienenden Heilerziehungspflegers.  
Es bleibt bei diesem Beispiel die Frage, warum für 
die schwer nachvollziehbare Statistik als Stichtag 
der 1.1.2012 genommen wurde.  
In der  AVR DW EKD wurde für diese Berufsgrup-
pe zum 1. Mai eine  2,9% Vergütungserhöhung 
fällig. Dagegen punktet ab 1.3. 2012 der Tarifver-

„Ihr gutes Recht“ – eine Antwort  

Hübsch ist die neue Ausgabe von „Ihr gutes 
Recht“, so schön himmelblau. Die Farbe soll wohl 
Optimismus verbreiten. Der Inhalt des „Infoblattes 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie“ 
ist allerdings trist und grau. 
Schon im Kommentar „Auf ein Wort“ drängt sich 
der Widerspruch auf. Leider ist es nicht nur ein 
Darstellungsproblem. Die Arbeit in der Pflege hat 
Mängel, auch in diakonischen Einrichtungen. Nicht, 
weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job 
nicht richtig machen, sondern weil sie unter Bedin-
gungen arbeiten, in denen sie ihren Job nicht rich-
tig machen können. Schlecht bezahlte, ausgepo-
werte, gestresste Mitarbeiterinnen können keine 
gute Arbeit leisten, auch nicht in der Diakonie. 
Auf sechs Seiten dieser Arbeitgeberinfo wird dann 
der „Dritte Weg“ und die Bedingungen schön gere-
det. Es wird bewiesen, wie toll das kirchliche Ar-
beitsrecht ist.  
 
Sie haben in einem Punkt recht: Das Arbeitsrecht 
der württembergischen Diakonie ist das beste Ar-
beitsrecht in der bundesdeutschen  Kirchenland-
schaft. Nur, das ist nicht der Verdienst der Arbeit-
geber, sondern das Verdienst einer Mitarbeiter-
schaft, die Schulter an Schulter mit der Gewerk-
schaft ver.di für ein Arbeitsrecht auf der Basis des 
TVöD gekämpft hat. Die Arbeitgeber wollten diese 
AVR Württemberg nicht und bis heute wird immer 
wieder versucht, die Übernahme von TVöD Rege-
lungen zu behindern, so wird den Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst immer noch der Ta-
rifvertrag SuE verweigert. 
 
Den Artikel „Sieben gute Gründe für das kirchliche 
Arbeitsrecht“ sollte man also besser mit der Über-
schrift versehen: „Sechs gute Gründe für die Bin-
dung des kirchlichen Arbeitsrecht an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes!“ Wieso nur sechs 
gute Gründe? In den Artikel wurde klammheimlich 
eine These gemogelt, die nicht nur nichts mit dem 
kirchlichen Arbeitsrecht zu tun hat, sondern sogar 
im Widerspruch zum kirchlichen und weltlichen 
Recht steht. In der vierten These wird behauptet, 
dass kirchliches Arbeitsrecht Leiharbeit einschrän-
ken würde. Dazu wird eine nicht überprüfbare Sta-
tistik bemüht und mit den Zahlen des statistischen 
Bundesamts der Eindruck erweckt, dass die Zah-
len der Diakonie viel niedriger sind. Sie haben nur 
vergessen zu sagen, wie viele Leiharbeitnehmer in 
der Diakonie beschäftigt sind. Es gibt keine ver-
lässlichen Zahlen für die Diakonie, niemand weiß 
wirklich, wie viele Menschen als schlecht bezahlte 
Leiharbeiterinnen in unseren Küchen und Putz-
diensten arbeiten. Wir wissen nur, dass die Zieg-
lerschen, die Diakonie Stetten, die Nikolauspflege, 
die Neue Arbeit, die Heimstiftung, die Paulinenpfle-
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trag  des öffentlichen Dienstes mit rund 6,3% Erhö-
hung rückwirkend zum 1.3. 2012 stufenweise für 
die nächsten zwei Jahre.  
 
Interessant wäre auch ein Rechenbeispiel für eine 
Altenpflegehelferin oder einen Alltagsbegleiter, 
denen im aktuellen Entgeltabschluss für die Bun-
des- AVR die Pflegezulage gestrichen wurde. Wie 
gesagt ein netter Versuch, aber durch Schönreden 
wird die AVR DW EKD nicht besser.  
 
Auch die Eingruppierungsordnung der Bundes-
AVR, die so gelobt wird, entpuppt sich am Ende 
als Mogelpackung. Als die AVR verhandelt wurde 
war das Ziel eine tätigkeitsorientierte Eingruppie-
rungsordnung, die Ausbildung sollte nur noch eine 
untergeordnete Rolle spielen. In der Praxis gibt es 
kaum Beispiele einer tätigkeitsorientierten Eingrup-
pierung, es bleibt bei der Ausbildungsorientierung. 
Altenpflegehelferinnen werden immer noch als Hel-
ferinnen eingruppiert, obwohl alle wissen, dass sie 
nicht nur statt einer Fachkraft arbeiten, sondern 
auch weitgehend deren Aufgaben übernehmen. 
Nur dokumentieren dürfen sie nicht. 
Die AVR des diakonischen Werks der EKD bleibt 
eine Mogelpackung, deren einziger Zweck es ist, 
auf betrieblicher Ebene ohne Kontrolle durch die 
arbeitsrechtlichen Kommissionen Lohnabsenkun-
gen durchzuführen. 
 
Weil das so ist, hat die AGMAV versucht über die 
Arbeitsrechtliche Kommission und den Schlich-
tungsausschuss die AVR Bund aus der württem-
bergischen AVR streichen zu lassen. Letztlich 
konnte sich der Schlichter nicht dazu durchringen 
unserem Antrag stattzugeben. Die AVR DW EKD 
ist also weiterhin Bestandteil der AVR Württem-
berg. 
 
Allerdings wendet bis jetzt nur die Evangelische 
Heimstiftung die Bundes AVR auf der Basis der 
AVR Württemberg an. Alle anderen AVR-Bund 
Anwender verwenden die AVR DW EKD als Lohn-
dumping Instrument. Die renommierte Böckler- 
Stiftung hat dies in ihrer kürzlich erschienen Studie 
zum diakonischen Arbeitsrecht noch einmal bewie-
sen. 
 
Die Aussage in „Ihr gutes Recht“, dass die Schlich-
tung das Wahlrecht zwischen AVR Württemberg 
(TVöD) und der Bundes-AVR bestätigt hätte, ist 
allerdings schlicht falsch. Dieses Wahlrecht gab es 
noch nie, es stand auch nicht zur Verhandlung an. 
In Württemberg gilt für alle Mitgliedseinrichtungen 
die AVR Württ. (TVöD). Nur durch eine mit der 
(zuständigen) MAV abgeschlossenen Dienstver-
einbarung kann die Bundes-AVR  zur Anwendung 
kommen. Einrichtungen, die nicht der Diakonie 
angehören können natürlich mit ihren Beschäftig-
ten Arbeitsverträge abschließen, die sich auf die 
Bundes-AVR beziehen. Da in einer weltlichen Ein-

richtung keine Mitarbeitervertretung bestehen kann, 
kann auch keine Dienstvereinbarung abgeschlos-
sen werden. Wenn dann diese weltliche Einrichtung 
ins diakonische Werk aufgenommen wird, gelten 
die alten Arbeitsverträge weiter. Wenn nun in dieser 
neuen diakonischen Einrichtungen eine MAV ge-
wählt wird, muss diese zwar eine Dienstvereinba-
rung abschließen, aber in dieser Vereinbarung 
muss nicht die Bundes- AVR als Grundlage der Ar-
beitsverträge akzeptiert werden. Es gibt kein Wahl-
recht, nur eine verlorene Schlichtung. 
 
Aber Mythen Bildung wird auch in einer weiteren 
Meldung versucht: unter der Überschrift „Streiks in 
der Diakonie“ wird weiter versucht Streiks in der 
Diakonie zu kriminalisieren. Streiks sind nicht ille-
gal, das Bundesarbeitsgericht wird auch nicht ent-
scheiden, ob in der Diakonie gestreikt werden darf. 
Die Richter werden entscheiden, ob Warnstreiks 
zur Durchsetzung von Tarifverträgen in der Diako-
nie erlaubt sind, oder ob die Kirche weiterhin allein 
entscheiden darf, welche Form der Arbeitsrechts-
setzung in der Diakonie angewandt wird. Mit dem 
Streik in Württemberg hat die Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichtes gar nichts zu tun. Wir ha-
ben uns im Rahmen der Tarifauseinandersetzung  
an den Warnstreiks des öffentlichen Dienstes betei-
ligt. Die Arbeitgeber haben sich nicht getraut, diese 
Beteiligung rechtlich überprüfen zu lassen, sie ha-
ben diese Streikmaßnahmen geduldet. Daher brau-
chen sie sich nicht hinterher aufzuregen. Wenn sie 
sich sicher gewesen wären, hätten sie nur der Ge-
werkschaft ver.di den Aufruf verbieten lassen müs-
sen. Das ist nicht geschehen und viele Mitarbeiten-
de sind dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt, auch 
wenn die Meldung im Arbeitgeberblatt so tut als ob 
es nur eine kleine Gruppe gewesen wäre. Insge-
samt waren es vierhundert Beschäftigte aus der 
Diakonie in der Region Stuttgart, die sich an den 
Warnstreiks beteiligt hatten. 
 
Wie die Arbeitgeberschrift, die mit dem schönen 
Gedicht von Hanns Dieter Hüsch endet, (da er lei-
der tot ist, kann man ihn nicht mehr fragen, ob er 
mit den Inhalten, die er verschönt einverstanden ist) 
soll auch die Antwort darauf mit einem Zitat von 
Hüsch enden: 
 
 
Freiheit, Gleichheit Brüderlichkeit / irgendetwas 

stimmt da nicht 

denn Freiheit und auch Brüderlichkeit / haben kein 

Gewicht 

Wenn nicht Gleichheit hier auf Erden / kann die 

Freiheit auch nicht werden. 

Und auch nicht die Brüderlichkeit. / Es wird aller-

höchste Zeit.  
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„Des isch ja wia beim Mappus, bloß dass di koin 
Ba‘hof sondern a Krankenhaus baua wellad.“ 
Mein Freind, d’r Guschdav sitzd em Ochse, sei-
em Lieblingswirtshaus und guggd ganz end-
geischdert en d’Zeidong nei.  „Was isch denn los 
Guschdav, was regsch de denn scho wieder so 
uf?“ I setz me zu meim Freind an de Tisch ond 
versuch en sei Zeidong nei zu schpickle. „Ha do, 
do kansch nemme, ha des send doch Lompa-
seggel.“ Guschdav wird lauder, der Wirt guggd 
scho ganz kridisch zu am niaber. 
„Jetzd erzähl doch scho“, i ben jetzd au richdig 
g’schbannd, was do en dem Bläddle stehd. „Ha, 
die henn in Hall bei de Schweschdern, de Vor-
schdand nausgschmisse.“ „Ehrlich, ond warom 
au des? I moin isch ned schad drom, bei mer 
Vorschdand triffds nia dia Falsche, aber sonschd 
halded dia doch zsamme wia Pech ond Schwe-
fel.“ „Ha do en Hall em DIAK hen se hald bson-
ders schlau sei welle, ond hend mid dem viela 
Geld, des mer damit verdiend, wenn mer a Kran-
kehaus had und dazu no a paar Alteheim ond a 
paar alde Diakonisse, die mer uf d’Alb verleihe 
kann, mit dem viela Geld henn se an der Börse 
mit Aktie schpekuliert ond hen sich verzockd.“ 
„Ond wieviel Geld hend se de Banke en der 
Schweiz ond uff d‘r Bahmas geschenkd?“ „Von 
der Schweiz ond von da Bahamas saged se nix, 
s‘ Geld isch hald weg.“ D’r Guschdav guckd mia 
verwirrd ao. „Ha Guschdav, dua weisch doch, 
s’Geld isch nia weg, des isch bloß woanders.“ I 
nemm sei Portemonnaie, nehm an Zehneuro-
schei raus ond sag zu am: „Des gohd so, i bin 
jetzd a Bank ond dua wilsch a bissele Geld 
aolege. Aber dua willsch au a bissele davo habe 
ond sagsch zu mir, i leg des in ammer Vierdele 
on, bringsch mer, wenn e ausdrunnga hab von 
meim Geld a Vierdele.“ I steh uff ond gang zom 
Wirt: „Du geb mer a mol für da Hannes a Vierde-
le von deim Semsekräbbsler, weisch von dem 
billige.“ Der Wirt schend ei ond sagd zu mir: „Do 
kriagsch aber Ärger mit am Guschdav, den 
drenkt der nia.“ Des isch ja au bloß a De-
monschdration“ sag i zom Wird. „Noa ischs gu-
ad, weil Ärger will i net do inne.“ I hab en dr Zwi-
schezeid der Reschd vom Geld end Hosadasch 
gschoba ond hab am Guschdav des Viedele no-
agschdelld. „Danke, des siead aber komisch 
aus, ond Geld kriage au no,“ „Noi, Geld kriagsch 
nemme, weil i hab leider en demm Momend bei 
mir de wei kaufd, wo er ganz bsonders deuer 
war. Du hasch ja gsagd, du willsch en erst, wenn 
du ausdronka hasch. Ich han deshalb erschtmal 
für mi a Vierdele kaufd, da wars au no ganz bil-

lig, aber als du ausdron-
ka ghett hasch, do isch 
des Vierdele uff oimal 
teuer gworda, weil i han 
ja bloss ois ghed ond des 
hed i gern selber dronken ond nein durschd had 
des Vierdele so teuer gmachd, dass die Geld 
grad greichd had.“ „I glaub du spinnschd, jetzd 
isch mei Geld weg?“ D’r Guschdav guckd ganz 
sauer. „Noi, die Geld isch ned weg, des isch bei 
mir en deer Hosadasch“  
So isch des au mid dem Geld vom DIAK, des 
isch ned weg, bloss woanders.“ D‘r Guschdav 
nimmd en Schluck von seim Vierdele. „Pfui Dei-
fel, was isch den des fir a Zeig, des schmeckd ja 
wie Wengertersoich!“ Ha me Geld han i ned 
ghett, om mir a Vierdele zu kaufen, aber du 
hasch ja obedingt von mir a Vierdele gwelld, ond 
da des mei oinzigs war, hasch hald des kriagd.“ 
„Ond Du moinsch, des war mit dem Geld vom 
DIAK au so?“ „Genauso wars“, sag i zu meim 
Freind Guschdav.  
„Hano, dann henn se den Vorschdand aber ganz 
zu Rechd nausgschmissa“  „Ja,“ sag i, „aber 
send wieder amol a paar bsonders Schlaue da-
bei, di ned nausgschmisse werdet, nämlich dia, 
dia domols als se des Vierdele beschdelld henn, 
des heid so grauselig schmechd, em Vorsch-
dand wared ond jetzd wo ganz anders romho-
ckad ond dene bloss leid tuad, dass des mit dem 
Geld so schief gloffe isch“. 
D’r Guschdav sagd noa ganz ernschd: „Wer mit 
Geld, für des er ned selber gschaffd had 
romzockd, des isch en Verbrecha, gleigildig, ob 
er mehr oder weniger draus machd“ „Rechd 
hasch Guschdav.“ I gang zom Wirt ond bschdell 
zwei guate Vierdele ond zahl se vom meim eige-
ne Geld. 
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